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Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die 
wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen 
und Anleger und der letzte Jahres- bzw. Halbjah-
resbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht 
veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen 
von Anteilen von Teilvermögen des Umbrella-
Fonds. 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Pros-
pekt, in den wesentlichen Informationen für die 
Anlegerinnen und Anleger oder im Fondsvertrag 
enthalten sind. 

1. INFORMATIONEN ÜBER DEN UMBRELLA-
FONDS 

1.1. Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds 
Der Raiffeisen Fonds (CH) ist ein vertraglicher 
Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art 
"übriger Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss 
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 
vom 23. Juni 2006 (der „Umbrella-Fonds“). Der 
Fondsvertrag wurde von der Vontobel Fonds Ser-
vices AG als Fondsleitung aufgestellt und mit Zu-
stimmung der Bank Vontobel AG als damalige De-
potbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA unterbreitet und von dieser erstmals am 2. 
Oktober 2006 genehmigt. 

Der Umbrella-Fonds basiert auf einem Kollektivan-
lagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fonds-
leitung verpflichtet, den Anleger1 nach Massgabe 
der von ihm erworbenen Fondsanteile am entspre-
chenden Teilvermögen zu beteiligen und dieses 
gemäss den Bestimmungen von Gesetz und 
Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen 
zu verwalten. Die RBC Investor Services Bank 
S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, 
nimmt als Depotbank nach Massgabe der ihr durch 
Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben 
am Fondsvertrag teil.  

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das 
Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde weitere Teilver-
mögen bzw. Anteilsklassen zu eröffnen, bestehen-
de aufzulösen oder zu vereinigen 

Der Umbrella-Fonds ist derzeitig in die folgenden 
Teilvermögen eingeteilt: 

- Focus Interest & Dividend 

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag 
desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem er 
beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen 
entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das be-
treffende Teilvermögen. 

                                                           
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die ge-

schlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und 
Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich 
für beide Geschlechter. 

Die Teilvermögen des Umbrella-Fonds sind je in 
folgende Anteilsklassen unterteilt: 

Die A-Klasse wendet sich an das gesamte Anle-
gerpublikum und ist ausschüttend. 

Die M-Klasse wendet sich ausschliesslich an be-
stimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zuge-
lassene Anleger gelten in Verbindung mit der M-
Klasse Personen, welche Arbeitnehmer der Raiffe-
isen Schweiz sowie der ihr angeschlossenen 
Gruppenunternehmungen oder einer zur Gruppe 
gehörenden Raiffeisenbank sind. Des Weiteren 
bezahlen die Fondsleitung und deren Beauftragte 
für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur 
Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewäh-
ren auch keine Rabatte. 

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten 
Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausge-
schlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Ver-
bindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse dessel-
ben Teilvermögens haftet, auch wenn Kosten 
grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet 
werden, der eine bestimmte Leistung zukommt. 

1.2. Anlageziel und Anlagepolitik der Teilver-
mögen des Raiffeisen Fonds (CH) 

Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen 
Teilvermögen sind nachstehend summarisch wie-
dergegeben und detailliert in den §§ 7-15 des 
Fondsvertrags enthalten. 

1.2.1. Anlageziel und Anlagepolitik des Teilver-
mögens Focus Interest & Dividend 

Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, überdurch-
schnittliches Einkommen zu erzielen und das Kapi-
tal zu erhalten. Zu diesem Zweck investiert das 
Teilvermögen auf breiter, international diversifizier-
ter Basis in liquide Anlageklassen, welche mög-
lichst hohe Einkommen generieren.  

Die Referenzwährung muss mit den Anlagewäh-
rungen des Teilvermögens nicht zwingend iden-
tisch sein. Neben Anlagen in CHF darf das Teil-
vermögen Anlagen in alle frei konvertierbaren 
Währungen tätigen, welche sich für die Wertent-
wicklung des Teilvermögens optimal eignen. 

a) Die Fondsleitung investiert das Vermögen die-
ses Teilvermögens nach Abzug der flüssigen 
Mittel und unter Vorbehalt von b) wie folgt:  

aa) Beteiligungswertpapiere und -
wertrechte (Aktien, Genussscheine, Ge-
nossenschaftsanteile, Partizipationsschei-
ne, etc.) von privaten, gemischt-
wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen weltweit (inklusive 
Emerging Markets) und in allen frei kon-
vertierbaren Währungen (inkl. Derivate 
und strukturierte Produkte auf solche An-
lagen sowie kollektive Kapitalanlagen, 
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welche überwiegend in vorgenannte An-
lagen investieren);  

ab) fest- oder variabel verzinsliche Forde-
rungswertpapiere und Forderungswert-
rechte (Anleihen, Obligationen, High Yield 
Bonds, Schuldverschreibungen, Options-
anleihen, Notes, Wandelnotes, Wandelob-
ligationen, sowie Asset-Backed Securities 
(ABS), Mortgage-Backed Securities 
(MBS) und Contingent Convertible Bonds 
(CoCo-Bonds), etc.) von privaten, ge-
mischtwirtschaftlichen und öffentlich-
rechtlichen Schuldnern weltweit (inklusive 
Emerging Markets), die auf frei konver-
tierbare Währungen lauten (inkl. Derivate 
und strukturierte Produkte auf solche An-
lagen sowie kollektive Kapitalanlagen, 
welche überwiegend in vorgenannte An-
lagen investieren). Bei Asset-Backed 
Securities (ABS) und Mortgage-Backed 
Securities (MBS) handelt es sich um 
Schuldtitel, die von einem Special Purpo-
se Vehicle (SPV) zum Zwecke der Refi-
nanzierung – im Rahmen der Ausgliede-
rung von Aktiven eines Unternehmens – 
begeben werden. Die Schuldtitel sind da-
bei durch einen Pool von Aktiven (bei 
MBS durch Hypotheken, bei ABS durch 
verschiedene Arten von Aktiven) besi-
chert. Aufgrund der gegenüber herkömm-
lichen Anleihen (Unternehmensanleihen, 
Anleihen von Staaten) verschiedenartigen 
Struktur können diese Transaktionen u.a. 
bezüglich Gegenparteienrisiko oder Zins-
änderungsrisiko Abweichungen aufwei-
sen; Contingent Capital Instruments kön-
nen im Fall von Anleihen in Aktien umge-
wandelt oder abgeschrieben werden, 
wenn ein spezifischer Auslöser eintritt (ein 
sogenannter mechanischer Trigger). Eine 
Umwandlung in Aktien oder eine Ab-
schreibung können mit einem substanziel-
len Wertverlust verbunden sein. Im Fall 
einer Umwandlung können die erhaltenen 
Aktien einen Abschlag gegenüber dem 
Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufwei-
sen, sodass ein erhöhtes Kapitalverlustri-
siko besteht; 

ac) Geldmarktinstrumente von privaten, 
gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-
rechtlichen Schuldnern weltweit und in al-
len frei konvertierbaren Währungen (inkl. 
Derivate und strukturierte Produkte auf 
solche Anlagen sowie kollektive Kapital-
anlagen, welche überwiegend in vorge-
nannte Anlagen investieren) und Bank-
guthaben; 

ad) Alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 
lit. g) des Fondsvertrags; 

b) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachste-
henden Anlagebeschränkungen, die sich auf 
das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug 
der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten:  

ba) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte ins-
gesamt maximal 40%; 

bb) Forderungswertpapiere und Forderungswert-
rechte mit non-Investment Grade (BB+ (S&P 
und Fitch), Ba1 (Moodys) oder weniger) oder 
ohne Rating, insgesamt maximal 30%; 

bc) Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-
Backed Securities (MBS) und Contingent Con-
vertible Bonds (CoCo-Bonds) insgesamt max-
imal 20%; 

bd) Geldmarktinstrumente und Bankguthaben ins-
gesamt maximal 35%; 

be) alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. g) 
insgesamt maximal 10%; 

bf) Forderungswertpapiere und Forderungswert-
rechte mit non-Investment Grade (BB+ (S&P 
und Fitch), Ba1 (Moodys) oder weniger) oder 
ohne Rating, zusammen mit alternativen Anla-
gen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. g), insgesamt maxi-
mal 30%; 

bg) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen insge-
samt maximal 49% (Investments in Dachfonds 
sind nicht zulässig); 

bh) Strukturierte Produkte insgesamt maximal 
10%; 

bi) Anlagen in Fremdwährungen, welche nicht in 
CHF abgesichert sind, maximal 40%. 

Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, 
dass das Anlageziel erreicht wird. Dementspre-
chend kann der Wert der Anteile und deren Er-
trag sowohl zu- als auch abnehmen.  

1.2.2. Gemeinsame Bestimmungen 
Anlagebeschränkungen für das Teilvermögen 
„Focus Interest & Dividend“: 

Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens 
jedes Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-
strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn 
diese von einem Staat oder einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von 
internationalen Organisationen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehö-
ren, begeben oder garantiert werden. 

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
hat der Vontobel Fonds Services AG die Bewilli-
gung erteilt, bis zu 100% des Vermögens der Teil-
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vermögen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten 
desselben Emittenten anzulegen, wenn diese von 
einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft aus der OECD oder von internationalen 
Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union angehören, begeben oder garan-
tiert werden.  

Als Emittenten bzw. Garanten sind zugelassen: 
OECD-Staaten, Internationale Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (IBRD), Internationale Finanz-
Corporation (IFC), Interamerikanische Entwick-
lungsbank (IADB), Asiatische Entwicklungsbank 
(ASDB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), 
Europäische Investitionsbank (EIB), Sozialer Ent-
wicklungsfonds des Europarates, Nordische Inves-
titionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBRD). 
 
Detaillierte Angaben zum Anlageziel der Teil-
vermögen, zur Anlagepolitik und zu deren Be-
schränkungen, zu den zulässigen Anlage-
techniken und -instrumenten (insbesondere 
Derivate sowie deren Umfang) sind im Fonds-
vertrag, §§ 7 bis 15, enthalten. 

 
Als Sicherheiten sind die folgenden Arten zulässig: 
 

 Barsicherheiten in der Referenzwährung 
des entsprechenden Teilvermögens sowie 
in folgenden, weiteren Währungen: Euro 
(EUR), United States Dollar (USD), 
Schweizer Franken (CHF) und Britische 
Pfund (GBP);  
 

 Staatsanleihen, die von folgenden Staaten 
als Emittenten begeben sind: Deutsch-
land, Frankreich, Grossbritannien, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Kanada, Nie-
derlande, Schweden, Schweiz;  

 
 Der Emittent der Sicherheit muss eine ho-

he Bonität aufweisen, wobei das Rating in 
der Regel mindestens S&P AA- bzw. 
Moodys Aa3 betragen muss, wobei das 
tiefere der beiden Ratings jeweils mass-
geblich ist; 

 
 Die Sicherheiten müssen hoch liquide, 

börsentäglich bewertet und zu einem 
transparenten Preis an einer Börse oder 
einem anderen, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt werden;  

 
In folgendem Umfang ist eine Besicherung erfor-
derlich: 
 

 Es dürfen Sicherheiten im Umfang von 
höchstens 30% des Fondsvermögens 
entgegengenommen werden; 
 

 Der Wert der Sicherheiten muss jederzeit 
mindestens 100% des Verkehrswertes der 
ausgeliehenen Effekten betragen; 

 
 Sicherheiten müssen angemessen diver-

sifiziert sein, wobei bei Staatsanleihen Si-
cherheiten auch von einem einzelnen 
Staat entgegengenommen werden, wenn 
sich die Sicherheiten auf 6 verschiedene 
Emissionen verteilen und keine der Emis-
sionen mehr als 30% des Nettoinventar-
wertes des entsprechenden Teilvermö-
gens ausmacht;  

 
 Barsicherheiten dürfen nicht wieder ange-

legt werden und Sicherheiten dürfen ih-
rerseits nicht ausgeliehen, weiter verpfän-
det, verkauft, neu angelegt oder zur De-
ckung von derivativen Finanzinstrumenten 
verwendet werden.  
 

Die Sicherheitsmargen werden wie folgt festgelegt: 
 Barsicherheiten erfordern keine Sicher-

heitsmarge, jedoch müssen bei Barsi-
cherheiten in einer anderen als der Refe-
renzwährung des entsprechenden Teil-
vermögens Währungsschwankungen 
ausgeglichen werden;  

 bei Staatsanleihen wird die Sicherheits-
marge basierend auf der Restlaufzeit 
festgelegt. Die Restlaufzeit beträgt in der 
Regel nicht mehr als 10 Jahre, wobei die-
se in keinem Fall mehr als 30 Jahre be-
tragen darf. Die folgende Tabelle enthält 
die Bandbreiten der jeweils angewandten 
Bewertungsabschläge: 

Sicherheit Bandbreiten 

Bargeld 0% 

Staatsanleihen mit 
Restlaufzeit< 1 Jahr 

0% - 3% 

Staatsanleihen mit 
Restlaufzeit von 1 
bis 5 Jahren 

2% - 5% 

Staatsanleihen mit 
Restlaufzeit von 5 
bis 10 Jahren 

2% - 7% 

Staatsanleihen mit 
Restlaufzeit über 10 
Jahren 

5% - 13% 

 
1.2.3. Die wesentlichen Risiken 
Die wesentlichen Risiken des Umbrella-Fonds be-
stehen in den folgenden Anlagen: 
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Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jewei-
ligen Marktwert. Je nach dem generellen Börsen-
trend und der Entwicklungen der im Anlagefonds 
gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich 
schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der 
Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital 
zurückerhält oder einen bestimmten Ertrag erzielt 
und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die 
Fondsleitung zurückgeben kann. 
Die Teilvermögen können insbesondere den nach-
folgend genannten Risiken ausgesetzt sein. Es 
handelt sich nicht um eine abschliessende Aufzäh-
lung:  

(a) Liquiditätsrisiko:  
Die Liquidität von individuellen Finanzinstrumenten 
kann eng begrenzt sein. Dies hat zur Folge, dass 
die Fondsleitung unter gewissen Umständen eine 
Position nur mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
kaufen kann. Zusätzlich können in Ausnahmefällen 
an einer Börse kotierte Finanzinstrumente dekotiert 
werden. Sofern ein Teilvermögen in kleine und 
mittlere Unternehmen investiert, wird darauf hin-
gewiesen, dass diese Unternehmen meist engere 
Märkte als grosse Unternehmen aufweisen. Na-
mentlich die Liquidität der Aktien von kleineren 
Unternehmen kann eng begrenzt sein. Dies hat zur 
Folge, dass das Teilvermögen unter gewissen Um-
ständen eine Position nur mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verkaufen kann und dass der Wert des 
Fondsvermögens grösseren Schwankungen unter-
liegen kann als bei Aktienfonds, die ihre Anlagen 
auf grosse Unternehmen ausrichten. Zusätzlich 
können in Ausnahmefällen an einer Börse kotierte 
Aktien von kleineren Unternehmen dekotiert oder 
es kann bei OTC Titeln das Market Making einge-
stellt werden. Bei ungewöhnlichen Marktbedingun-
gen oder wenn das Marktvolumen besonders nied-
rig ist, kann es für den Anlagefonds schwierig sein, 
manche seiner Anlagen zu bewerten und/oder mit 
ihnen zu handeln, insbesondere, um umfangreiche 
Rücknahmeanträge zu erfüllen. 

(b) Allgemeines Marktrisiko: 
Die Teilvermögen können in die weltweiten Märkte 
für Effekten und andere Finanzinstrumente inves-
tieren. Politische Unsicherheit, Währungsexportbe-
schränkungen, Änderungen von Gesetzen und der 
fiskalischen Rahmenbedingungen können die indi-
viduellen Anlagen der Teilvermögen und die Rendi-
te negativ beeinflussen. Die Fondsleitung strebt 
insofern eine Begrenzung der Marktrisiken an, als 
sie die Anlagen vorab in den weltweit führenden 
Märkten tätigt.  
Dadurch kann es zu einer Konzentration des Ver-
mögens des Teilvermögens auf einige wenige Titel 
kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifi-
schen Risiken führt. Dies kann zu einem Gesamtri-
siko des Teilvermögens führen, welches über dem 
Risiko des Marktes liegt. 

(c) Risiken im Zusammenhang mit Emerging 
Markets: 

Die Fondsleitung kann einen im Fondsvertrag be-
stimmten Teil des Vermögens der Teilvermögen in 
Anlagen mit Emittenten aus Emerging Markets 
Ländern investieren. Emerging Markets Länder 
sind Staaten, die eine Phase der wirtschaftlichen 
Entwicklung durchlaufen, jedoch noch nicht das 
Stadium eines entwickelten Landes wie die Staaten 
von Westeuropa, Nordamerika oder Japan erreicht 
haben. Zur Zeit liegen die Emerging Markets Län-
der überwiegend in Asien, Osteuropa, Südamerika 
und der Mittelmeerregion und umfassen namentlich 
Ägypten, Argentinien, Brasilien, Bulgarien, China, 
Estland, Indien, Indonesien, Israel, Lettland, Litau-
en, Malaysia, Mexiko, Marokko, die Philippinen, 
Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, die Slowa-
kei, Slowenien, Südafrika, Thailand, Tschechien, 
die Türkei und Ungarn. Die Liste der Staaten, die 
als "Emerging Markets Länder" gelten, ist nicht 
abschliessend und unterliegt Änderungen. Die poli-
tische, rechtliche und wirtschaftliche Lage von 
Emerging Markets Ländern ist generell instabiler 
als die von Industriestaaten und kann schnellen 
und unvorhergesehenen Änderungen unterliegen. 
Verschiedene Entwicklungen können die Lage von 
ausländischen Investoren wie den Teilvermögen 
nachteilig beeinflussen, namentlich Änderungen 
der steuerlichen Rahmenbedingungen, die Einfüh-
rung von Quellensteuern auf der Ausschüttung von 
Zins- oder Dividendenerträgen, die Einführung von 
Kapitaltransferbeschränkungen und Währungsab-
wertungen. Die Preise von Emerging Markets An-
lagen sind in der Regel verstärkt von der Einschät-
zung der wirtschaftlichen Lage eines Unterneh-
mens und von der allgemeinen wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklung des entsprechenden 
Emerging Markets Landes abhängig. Für Aktien, 
welche an einer anerkannten Börse eines 
Emerging Markets Landes notiert sind oder an ei-
nem anderen geregelten Markt eines solchen Lan-
des gehandelt werden, gilt, dass solche Börsen 
oder Märkte nicht den Grad von Organisation, 
Transparenz und Liquidität aufweisen, der bei Bör-
sen und Märkten in den meisten entwickelten Staa-
ten üblich ist.  

(d) Risiken im Zusammenhang mit High Yield 
Bonds 

Bei Wertpapieren von Emittenten, die nach der 
Markteinschätzung eine schwache Bonität bzw. 
eine geringe Kreditqualität ("Non-Investment Gra-
de") aufweisen (sog. High Yield Bonds) und ge-
genüber vergleichbaren Staatsanleihen eine höhe-
re Rendite versprechen, muss mit einer überdurch-
schnittlichen Volatilität gerechnet werden bzw. be-
steht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der 
vollständige Wertverlust einzelner Anlagen eintre-
ten könnte. 

(e) Risiken im Zusammenhang mit forde-
rungs- und hypothekenbesicherten Wert-
papieren  

Forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. „Asset 
Backed Securities“ oder „ABS“) sind mit Vermö-
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gensgegenständen (Assets) unterlegte (Backed) 
Wertpapiere (Securities). Sie dienen der Liquidi-
tätsbeschaffung von Unternehmen und entstehen 
durch die Veräusserung eines Forderungsbestands 
an eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehic-
le „SPV“), die sich durch die Emission von mit die-
sen Forderungen besicherten Wertpapieren (Ver-
briefung) am Kapitalmarkt refinanziert. 
Hypothekenbesicherte Wertpapieren (sog. "Mort-
gage Backed Securities" oder „MBS“) sind mit Hy-
pothekenfinanzierungen besicherte Wertpapiere, 
die im Rahmen einer Verbriefung von einer Zweck-
gesellschaft an Investoren emittiert werden. MBS 
gehören zur Gruppe der Asset-Backed Securities 
und werden nach Art der verbrieften Hypotheken in 
Gewerbeimmobilien („sog. Commercial Mortgage-
Backed Securities“ oder „CMBS“) und in Hypothe-
ken für Eigenheime (sog. „Residential Mortgage-
Backed Securities oder “RMBS”) differenziert. MBS 
und andere ABS werden insbesondere von der 
Regierung der Vereinigten Staaten, von privaten 
Wirtschaftsunternehmen und dem Agency-Sektor 
begeben (sog. „Agency MBS“). 
Agency MBS werden in der Regel von staatlichen 
oder halbstaatlichen Einrichtungen wie der 
Government National Mortgage Association (auch 
bekannt als GNMA oder Ginnie Mae), der Federal 
National Mortgage Association (auch bekannt als 
FNMA oder Fannie Mae) oder der Federal Home 
Loan Mortgage Corp. (auch bekannt als Freddie 
Mac) ausgegeben. GNMA Anleihen werden zum 
Teil durch die Kreditwürdigkeit der US-Regierung 
gesichert und sind somit geringeren Ausfallrisiken 
ausgesetzt. Bei den FNMA und Freddie Mac Wert-
papieren fehlt es dagegen an einer vergleichbaren 
Absicherung, da diese lediglich staatlich gefördert 
werden. Das Ausfallrisiko ist jedoch letztlich noch 
als geringer als bei von privaten Wirtschaftsunter-
nehmen begebenen Wertpapieren einzustufen. 
Mit einem Engagement in MBS und (andere) ABS 
besteht insbesondere das Risiko von veränderten 
Gegenparteien. 

(f) Risiken im Zusammenhang mit Pflicht-
wandelanleihen 

Pflichtwandelanleihen (sog. „Contingent Convertib-
le Bonds“ oder „CoCo-Bonds“) sind festverzinsliche 
Wertpapiere, die automatisch in Aktien umgewan-
delt werden, sobald ein oder mehrere vordefinierte 
Ereignisse (sogenannte „Trigger“) eintreten wie 
beispielsweise, dass der Emittent eine vordefinierte 
Eigenkapitalquote unterschreitet. Die Umwandlung 
wird zu einem vorher festgelegten Umwandlungs-
verhältnis vorgenommen. 
Während Anlagen in CoCo-Bonds einerseits einen 
überdurchschnittlichen Ertrag erwarten lassen, 
können diese Anlagen signifikante Risiken beher-
bergen, unter anderem das Risiko der Kuponstrei-
chung, das Kapitalstrukturinversionsrisiko, das 
Laufzeitverlängerungsrisiko sowie ein branchen-
spezifisches Risiko. 

(g)  Risiken im Zusammenhang mit Anlagen 
in alternative Anlagen (bspw. Hedge 
Funds und Fund of Hedge Funds) ver-
bundene Risiken 

Weiter sind indirekte Anlagen in alternative Anla-
gen zulässig. Im Gegensatz zu traditionellen Anla-
gen, bei welchen der Erwerb von Effekten mit ei-
genen Mitteln erfolgt (sog. long Positionen), wer-
den bei den alternativen Anlagestrategien Aktiven 
teils auch leer verkauft (sog. short Positionen) und 
wird teils durch Kreditaufnahme und den Einsatz 
von derivativen Finanzinstrumenten eine Hebelwir-
kung erzielt. Viele alternative Anlagen können un-
eingeschränkt derivative Finanzinstrumente (z.B. 
Optionen, Futures, Devisentermingeschäfte, und -
swaps sowie Zinsswaps) einsetzen und alternative 
Anlagestilrichtungen und Anlagestrategien (z.B. 
Relative Value, Event Driven, Equity Long/Short 
und Globalmacro) verfolgen, was mit besonderen 
Risiken, insbesondere dem Risiko von erheblichen 
Kursverlusten, verbunden sein kann. Für Anteile an 
alternativen Anlagen bzw. deren Zielfonds existiert 
unter Umständen kein liquider Markt. Dadurch ist 
deren Bewertung sowie Kauf und Verkauf schwie-
rig und es können zudem beträchtliche Abwei-
chungen vom Inventarwert bestehen. Weiter halten 
einzelne Zielfonds schwer bewertbare oder illiquide 
Anlagen mit teilweise grossen Preisschwankungen 
sowie Bonitäts- und Ertragsrisiken. Bei alternativen 
Anlagen wie bspw. Fund of Hedge Funds bzw. 
deren Zielfonds können zudem operationelle Risi-
ken im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Administration, Back-Office, Handelsabwicklung, 
Rechnungslegung, Risikomanagement, Bewer-
tungsdienstleistungen sowie Berichtswesen beste-
hen. Durch die Anlage in als Fund of Hedge Funds, 
d.h. als Dachfonds ausgestaltete alternative Anla-
gen, ist es möglich, in ein diversifiziertes Portfolio 
von Hedge Funds zu investieren. Damit können die 
oben beschriebenen Risiken von direkten Anlagen 
in Single Hedge Funds verringert werden. Zudem 
ist das Portfolio Management solcher Fund of 
Hedge Funds spezialisierten Vermögensverwalter 
übertragen. Im Umfang von Anlagen in solche 
Fund of Hedge Funds können schliesslich bis 
dreimal Verwaltungskommissionen anfallen. Soweit 
solche Anlagefonds oder Anlageorganismen in 
ihrem Heimatstaat überhaupt einer Aufsicht unter-
liegen, wird diese nicht notwendigerweise im Sinne 
von Art. 120 Abs. 2 Bst. b KAG nach der Praxis der 
Schweizer Aufsichtsbehörde als "gleichwertig" ein-
gestuft. 
Indirekte Anlagen in als Hedge Funds ausgestalte-
te alternative Anlagen können überdies in Form 
strukturierter Produkte (z.B. Hedge Fund-linked 
Notes ohne Kapitalgarantie) erfolgen. Dabei han-
delt es sich in der Regel um Schuldverschreibun-
gen mittlerer Laufzeit, deren Erlös ganz oder teil-
weise von Anlagen in offene oder geschlossene 
Fund of Hedge Funds abhängt.  

 



 

 

 

9

(h) Währungsrisiko:  
Die Teilvermögen des Umbrella-Fonds können 
weltweit in Anlagen investieren, die auf verschie-
dene Währungen lauten können. Jede Anlage in 
einer Währung, welche nicht der Rechnungseinheit 
des Teilvermögens entspricht, ist mit einem Wäh-
rungsrisiko verbunden. Die Fondsleitung kann An-
lagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten, 
gegen diese absichern, ist aber nicht verpflichtet, 
eine systematische Währungsabsicherung vorzu-
nehmen.  

(i) Emittentenrisiko: 
Unter dem Emittentenrisiko versteht man das Risi-
ko, dass ein Emittent von Wertpapieren zahlungs-
unfähig wird und die Inhaber der Wertpapiere ihr 
eingesetztes Kapital verlieren. Eine wichtige Rolle 
spielt das Emittentenrisiko bei Forderungswertpa-
pieren und -wertrechten, aber auch bei Derivaten 
wie Optionsscheinen oder Zertifikaten. Das Emit-
tentenrisiko hängt immer von der finanziellen und 
wirtschaftlichen Situation und Zukunft des Emitten-
ten ab. 

(j) Abwicklungsrisiko: 
Durch die Anlage an den Finanzmärkten ist der 
Anlagefonds dem Risiko ausgesetzt, dass die Ab-
wicklung mit einem Abschlag erfolgt oder dass 
Wertpapiere nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht 
übermittelt werden. 

(k) Betriebsrisiko: 
Der Anlagefonds ist dem Risiko erheblicher Verlus-
te aufgrund von menschlichem Versagen, System-
fehlern oder unrichtigen Bewertungen der zugrun-
de liegenden Wertpapiere ausgesetzt. 

(l) Gegenparteirisiken: 
OTC-Geschäfte unterliegen neben dem Markt- 
auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass 
die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen kann und dadurch einen finanziellen 
Schaden verursacht. 

(m) Konzentration der Anlagen / Risikostreu-
ung: 

Die Fondsleitung ist bestrebt, durch Anlage in In-
strumente einer Vielzahl von Emittenten ein diversi-
fiziertes Fondsportefeuille zu gestalten. Indes kön-
nen die Anlagen der Teilvermögen jeweils in ein-
zelne Wirtschaftssektoren investiert werden. Auch 
können sich die Anlagen jeweils auf einzelne Be-
reiche dieses Sektors und einzelne Regionen kon-
zentrieren. Dieses Anlageverhalten kann das Ver-
lustrisiko erhöhen, wenn die jeweils gewählte Anla-
gestrategie nicht die Erwartungen erfüllt.  
 
1.2.4. Der Einsatz der Derivate 
Für das Teilvermögen Focus Interest & Divi-
dend: 

Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Der Ein-
satz von Derivaten darf jedoch auch unter ausser-

ordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Ab-
weichung von den Anlagezielen beziehungsweise 
zu einer Veränderung des Anlagecharakters des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen führen. Bei 
der Risikomessung gelangt der Commitment-
Ansatz II zur Anwendung. 

Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und 
werden nicht nur zur Absicherung von Anlageposi-
tionen eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen 
dürfen Derivate nur zum Zwecke der Währungsab-
sicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt 
die Absicherung von Markt-, Zins- und Kreditrisiken 
bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken 
eindeutig bestimmbar und messbar sind. 

Es dürfen sowohl Derivat-Grundformen wie auch 
exotische Derivate in einem vernachlässigbaren 
Umfang eingesetzt werden, wie sie im Fondsver-
trag näher beschrieben sind (vgl. § 12), sofern de-
ren Basiswerte gemäss Anlagepolitik als Anlage 
zulässig sind. Die Derivate können an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offen stehenden Markt gehandelt oder OTC (over-
the-counter) abgeschlossen sein. Derivate unter-
liegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteiri-
siko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen kann und 
dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 

Neben Credit Default Swaps (CDS) dürfen auch 
alle anderen Arten von Kreditderivaten (z.B. Total 
Return Swaps (TRS), Credit Spread Options 
(CSO), Credit Linked Notes (CLN) erworben wer-
den, mit welchen Kreditrisiken auf Drittparteien, 
sog. Risikokäufer übertragen werden. Die Risi-
kokäufer werden dafür mit einer Prämie entschä-
digt. Die Höhe dieser Prämie hängt u.a. von der 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der 
maximalen Höhe des Schadens ab; beide Faktoren 
sind in der Regel schwer zu bewerten, was das mit 
Kreditderivaten verbundene Risiko erhöht. Die 
Teilvermögen können sowohl als Risikoverkäufer 
wie auch als Risikokäufer auftreten. 

Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung 
(sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben 
beziehungsweise einem Leerverkauf entsprechen. 
Dabei darf das Gesamtengagement in Derivaten 
bis zu 100% des Nettofondsvermögens und mithin 
das Gesamtengagement des Umbrella-Fonds bis 
zu 200% seines Nettofondsvermögens betragen. 

1.3. Profil des typischen Anlegers 
Das Teilvermögen Focus Interest & Dividend eig-
net sich für private und institutionelle Anleger mit 
einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die 
neben den üblicherweise in einem breit diversifi-
ziertes Portfolio von kurz- bis mittelfristigen, fest- 
und variabelverzinslichen Wertpapieren wie Aktien, 
Obligationen etc. auch indirekt in Immobilien, 
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Hedge Fonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe 
investieren und die in Kenntnis der damit verbun-
denen Kursschwankungen eine angemessene An-
lagerendite und Kapitalerträge erzielen wollen. 

1.4. Für die Teilvermögen relevante Steuervor-
schriften 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen besit-
zen in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Sie 
unterliegen weder einer Ertrags- noch einer Kapi-
talsteuer. 
 
Die in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen 
abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer 
kann von der Fondsleitung für das entsprechende 
Teilvermögen vollumfänglich zurückgefordert wer-
den. 
 
Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können 
den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlage-
landes unterliegen. Soweit möglich, werden diese 
Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden 
Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der 
Schweiz zurückgefordert. 
 
Die Ertragsausschüttungen der Teilvermögen (an 
in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anle-
ger), unterliegen der eidgenössischen Verrech-
nungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Die mit se-
paratem Coupon ausgewiesenen Kapitalgewinne 
unterliegen keiner Verrechnungssteuer. 
 
In der Schweiz domizilierte Anleger können die in 
Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Dekla-
ration in der Steuererklärung resp. durch separaten 
Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. 
 
Die Ertragsausschüttungen an im Ausland domizi-
lierte Anleger erfolgen ohne Abzug der schwei-
zerischen Verrechnungssteuer, sofern die Erträge 
des jeweiligen Teilvermögens zu mindestens 80% 
ausländischen Quellen entstammen. Dazu muss 
eine Bestätigung einer Bank vorliegen, dass sich 
die betreffenden Anteile bei ihr im Depot eines im 
Ausland ansässigen Anlegers befinden und die 
Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben werden 
(Domizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann nicht 
garantiert werden, dass die Erträge des jeweiligen 
Teilvermögens des Umbrella-Fonds zu mindestens 
80% ausländischen Quellen entstammen. 
 
Im Ausland domizilierte Anleger können die Ver-
rechnungssteuer nach dem allfällig zwischen der 
Schweiz und ihrem Domizilland bestehenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei 
fehlendem Abkommen besteht keine Rückforde-
rungsmöglichkeit. 
 
Erfährt ein im Ausland domizilierter Anleger wegen 
fehlender Domizilerklärung einen Verrech-
nungssteuerabzug, kann er die Rückerstattung 
aufgrund schweizerischen Rechts direkt bei der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern geltend 
machen. 
 
Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalge-
winne, ob ausgeschüttet oder thesauriert, je nach 
Person, welche die Anteile direkt oder indirekt hält, 
teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellen-
steuer (bspw. abgeltende Quellensteuer, Europäi-
sche Zinsbesteuerung, Foreign Account Tax Com-
pliance Act) unterliegen. 
 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der der-
zeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Ände-
rungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. 
Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. 
 
Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen 
Auswirkungen für den Anleger beim Halten 
bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsanteilen 
richten sich nach den steuergesetzlichen Vor-
schriften im Domizilland des Anlegers. Für 
diesbezügliche Auskünfte wenden sich Anleger 
an ihren Steuerberater. 
 
Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen haben 
folgenden Steuerstatus: 
 
Internationaler automatischer Informationsaus-
tausch in Steuersachen (automatischer Infor-
mationsaustausch): Dieser Umbrella-Fonds bzw. 
die Teilvermögen qualifizieren für die Zwecke des 
automatischen Informationsaustausches im Sinne 
des gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandard 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) für Informationen 
über Finanzkonten (GMS) als nicht meldendes 
Finanzinstitut.  
 
FATCA: Die Teilvermögen sind bei den US-
Steuerbehörden als „Registered Deemed-
Compliant Foreign Financial Institution“ im Sinne 
der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Reve-
nue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, 
einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) 
angemeldet. 

2. INFORMATIONEN ÜBER DIE FONDSLEI-
TUNG 

2.1. Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 
Die Fondsleitung ist die Vontobel Fonds Services 
AG, Zürich. Seit der Gründung im Jahre 1990 als 
Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in 
Zürich im Fondsgeschäft tätig. 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der 
Fondsleitung beträgt am 31. Dezember 2018 CHF 
4 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien einge-
teilt und zu 100% einbezahlt. 

Die Vontobel Fonds Services AG ist eine hundert-
prozentige Tochter der Vontobel Holding AG, Zü-
rich. 
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Verwaltungsrat 
Charles Falck, Direktor, Vontobel Asset Manage-
ment AG, Präsident 
 
Martin Sieg Castagnola, Direktor, Bank Vontobel 
AG 
 
Enrico Friz, Direktor, Bank Vontobel AG 
 
 
Geschäftsleitung 
Diego Gadient, Stv. Direktor, Vontobel Fonds Ser-
vices AG, Vorsitzender 

Daniel Spitzer, Stv. Direktor, Vontobel Fonds Ser-
vices AG 

Olivier Schalbetter, Vize-Direktor, Vontobel Fonds 
Services AG 

Die Fondsleitung verwaltete in der Schweiz per 1. 
Juni 2020 insgesamt 42 kollektive Kapitalanlagen 
(inkl. Teilvermögen), wobei sich die Summe der 
verwalteten Vermögen auf CHF 12’363 Mio. belief. 

Die Fondsleitung hat ihren Sitz in Zürich. Die Inter-
net-Adresse der Vontobel Gruppe lautet: 
www.vontobel.com. 

2.2. Delegation der Anlageentscheide 
Die Anlageentscheide sind an die Vontobel Asset 
Management AG, Zürich, eine hundertprozentige 
Tochter der Vontobel Holding AG, delegiert. 

Die Vontobel Asset Management AG wurde am 16. 
Dezember 2014 mit Eintragung ins Handelsregister 
gegründet. Vontobel Asset Management AG wurde 
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA mittels Verfügung vom 20. März 2015 die 
Bewilligung als Vermögensverwalter von kol-
lektiven Kapitalanlagen gemäss Art. 13 Abs. 2 Bst. 
f des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapital-
anlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) erteilt.  

Die Gesellschaft hat das aus der Bank Vontobel 
AG ausgegliederte Asset Management übernom-
men und zeichnet sich damit durch ihre Expertise 
in der Vermögensverwaltung für institutionelle 
Kunden, der Anlageberatung von ausländischen 
Anlagefonds, in der Vermögensverwaltung von 
kollektiven Kapitalanlagen und im internationalen 
Research aus. Die genaue Ausführung des Auftra-
ges regelt ein zwischen der Vontobel Fonds Ser-
vices AG und der Vontobel Asset Management AG 
abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. 

2.3. Delegation weiterer Teilaufgaben 
Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie 
die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Fest-
legung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die 
Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit die-
sen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang ste-
henden IT Systeme sowie weitere administrative 

und logistische Aufgaben an die RBC Investor Ser-
vices Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlas-
sung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als 
Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine 
langjährige Erfahrung in der Administration von 
Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance so-
wie die Überwachung der Einhaltung der kol-
lektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen 
Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank 
Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausfüh-
rung der Delegationsaufträge regelt ein zwischen 
der Fondsleitung und der Depotbank bzw. der 
Bank Vontobel AG abgeschlossener Vertrag. 

2.4. Advisory 
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, 
wurde für sämtliche Teilvermögen des Umbrella-
Fonds als Beraterin ohne Entscheidungsfähigkeit 
beauftragt. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
berät die Fondsleitung bei der Ausgestaltung und 
Strukturierung der Teilvermögen. 

2.5. Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläu-
bigerrechten 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der ver-
walteten Teilvermögen verbundenen Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechte unabhängig und aus-
schliesslich im Interesse der Anleger aus. Die An-
leger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung 
Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechte. 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der 
Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Aus-
übung an die Depotbank oder Dritte zu delegieren. 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Inte-
ressen der Anleger nachhaltig tangieren könnten, 
wie namentlich bei der Ausübung von Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechten, welche der Fonds-
leitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depot-
bank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer 
Personen zustehen, übt die Fondsleitung das 
Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche 
Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen 
abstützen, die sie von der Depotbank, dem Portfo-
lio Manager, der Gesellschaft oder von Stimm-
rechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus 
der Presse erfährt. 

Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Aus-
übung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte zu 
verzichten. 

Bei sämtlichen Teilvermögen übt die Fondsleitung 
die Mitgliedschaftsrechte aktiv aus. Sie wird dabei 
von Ethos Services SA und von Institutional 
Shareholder Services Limited (ISS), zwei auf die-
sen Bereich spezialisierten Unternehmen, bzw. 
anderer von diesen kontrollierten Unternehmungen 
mittels Stimmrechtsempfehlungen und sonstiger 
administrativer Dienstleistungen beraten und un-
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terstützt. Die Grundlagen dafür bilden die von 
Ethos Services SA und ISS erarbeiteten und von 
der Fondsleitung übernommenen Grundsätze für 
die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte. Diese 
Grundsätze sind mit einer nachhaltigen Anlagepoli-
tik abgestimmt. 
 
Die Ausübung von Mitgliedschaftsrechten (hier: 
Stimm- und Wahlrechte) haben mittel- bis langfris-
tig zum Ziel, Verbesserungen in der Corporate 
Governance, im Bereich des nachhaltigen Wirt-
schaftens und der sozialen, ethischen sowie um-
weltverträglichen Verantwortung etc. zu erzielen 
und damit für den Anleger einen Wertzuwachs 
(Shareholder Value) zu erzielen. 

Die genauen Ausführungen der Aufträge regeln die 
zwischen der Vontobel Fonds Services AG und 
Ethos Services SA, resp. Institutional Shareholder 
Services Limited (ISS) abgeschlossenen Verträge. 

 

3. INFORMATIONEN ÜBER DIE DEPOTBANK 
Depotbank ist die RBC Investor Services Bank 
S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich. 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-
Alzette, Zweigniederlassung Zürich wurde von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als 
Zweigniederlassung einer ausländischen Bank und 
eines ausländischen Effektenhändlers sowie als 
Depotbank von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. 
RBC Investor Services Bank S.A. ist beim Handels- 
und Gesellschaftsregister Luxemburg (RCS) unter 
der Nummer B-47192 registriert und wurde 1994 
unter dem Namen "First European Transfer Agent" 
errichtet. Sie hält eine Banklizenz nach dem lu-
xemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor, und ist auf Depotbank-, Fondverwal-
tungs- und damit verbundene Dienstleistungen 
spezialisiert. RBC Investor Services Bank S.A. ist 
eine Tochtergesellschaft der Royal Bank Holding 
Inc., Toronto, Kanada, die unter der Kontrolle der 
Royal Bank of Canada, Toronto, Kanada, steht. 

Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer 
im In- und Ausland mit der Aufbewahrung des 
Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Inte-
resse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für 
Finanzinstrumente darf die Übertragung nur an 
beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfol-
gen. Davon ausgenommen ist die zwingende Ver-
wahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an 
beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer nicht 
möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender 
Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anla-
geprodukts. 

Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit 
sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten 
Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur 
noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und 
Sammelverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so 

dürften sie organisatorisch nicht den Anforderun-
gen genügen, welche an Schweizer Banken ge-
stellt werden. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftrag-
ten verursachten Schaden, sofern sie nicht nach-
weisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion 
und Überwachung die nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt angewendet hat. 

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als 
„Participating Foreign Financial Institution (PFFI)“ 
im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Inter-
nal Revenue Code (Foreign Account Tax Compli-
ance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, 
„FATCA“) angemeldet. 

4. INFORMATIONEN ÜBER DRITTE 
4.1. Zahlstellen 
Zahlstellen sind folgende Banken: 
- Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen 
- Bank Vontobel AG, Zürich 

4.2. Vertriebsträger 
Mit dem Vertrieb des Umbrella-Fonds und der Teil-
vermögen sind folgende Institute beauftragt wor-
den: 
- Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen 
- Vontobel Asset Management AG, Zürich 

Weitere Vertriebsträger können bestellt werden.  

4.3. Prüfgesellschaft 
Prüfgesellschaft ist die Ernst & Young AG, Zürich. 

5. WEITERE INFORMATIONEN 
5.1. Nützliche Hinweise 
 
Informationen, welche für sämtliche Teilvermögen 
Gültigkeit haben: 

Valorennummer:  vgl. Tabelle 1 am Ende 
des Prospekts 

ISIN-Nummer:  vgl. Tabelle 1 am Ende 
des Prospekts 

Kotierung:   keine 
Rechnungsjahr:  1. August bis 31. Juli 
Laufzeit:   unbeschränkt 
Rechnungseinheit:  vgl. Tabelle 1 am Ende 

des Prospekts 
Anteile:    buchmässige Führung 
Verwendung der Erträge:  vgl. Tabelle 1 am Ende 

des Prospekts 
5.2. Bedingungen für die Ausgabe und Rück-

nahme von Fondsanteilen 
Fondsanteile werden an jedem Bankwerktag (Mon-
tag bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenom-
men. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an 
schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten (inklusive 24. Dezember), Neujahr 
(inklusive 31. Dezember), Nationalfeiertag etc.) 
statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. 
Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermö-
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gens geschlossen sind oder, wenn ausserordentli-
che Verhältnisse im Sinn von § 17 Ziff. 4 des 
Fondsvertrages vorliegen. 

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spä-
testens zur in Tabelle 1 am Ende des Prospekts 
angegebenen Cut-off Zeit an einem Bankwerktag 
(Auftragstag, T) bei der Depotbank vorliegen, wer-
den am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) 
auf der Basis des an diesem Tag berechneten Net-
toinventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung 
gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeit-
punkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt 
(Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag auf-
grund der Schlusskurse des Auftragstags berech-
net. 

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse 
eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betref-
fenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermö-
gens des entsprechenden Teilvermögens zukom-
menden Quote, vermindert um allfällige Verbind-
lichkeiten des entsprechenden Teilvermögens, die 
der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, divi-
diert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 
Anteile der entsprechenden Klasse des jeweiligen 
Teilvermögens. Er wird auf einen Rappen gerun-
det. 

Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse ent-
spricht dem am Bewertungstag berechneten Netto-
inventarwert dieser Klasse, zuzüglich der Ausga-
bekommission. Die Höhe der Ausgabekommission 
ist in der Tabelle 1 am Ende des Prospekts ersicht-
lich. 

Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse ent-
spricht dem am Bewertungstag berechneten Netto-
inventarwert dieser Klasse. Die Höhe der Rück-
nahmekommission ist in der Tabelle 1 am Ende 
des Prospekts ersichtlich. Eine Rücknahmekom-
mission wird nicht belastet. 

Beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein an-
deres wird dem Anleger eine Umtauschkommission 
erhoben. Die Höhe der Umtauschkommission ist in 
der Tabelle 1 am Ende des Prospekts ersichtlich. 

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der An-
lagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, 
Abgaben usw.), die einem Teilvermögen aus der 
Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem 
Verkauf eines dem gekündigten Anteil entspre-
chenden Teils der Anlagen erwachsen, werden 
dem Vermögen des jeweiligen Teilvermögens be-
lastet. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf einen 
Rappen gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils in-
nerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem 
massgebenden Bewertungstag (Valuta T+2 Tage). 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buch-
mässig geführt. Bei der Ausgabe von Anteilen kann 
es zur Ausgabe von Fraktionsanteilen kommen. 
Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung 
eines Anteilscheines zu verlangen. 

Es ist der Fondsleitung, der Depotbank und ihren 
Beauftragten gestattet, Zeichnungen zurückzuwei-
sen, sowie gegenüber natürlichen oder juristischen 
Personen in bestimmten Ländern und Gebieten 
den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von 
Anteilen zu untersagen oder zu begrenzen. 

5.3. Vergütungen und Nebenkosten 
5.3.1. Vergütungen und Nebenkosten zulasten 

der Anleger (Auszug aus § 18 des Fonds-
vertrags) 

Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschkommission 
zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder 
Vertriebsträgern im In- und Ausland sind in der 
Tabelle 1 am Ende des Prospekts ersichtlich. 
 

5.3.2. Vergütungen und Nebenkosten zulasten 
des Vermögens der Teilvermögen (Auszug 
aus § 19 des Fondsvertrags) 

Die Verwaltungskommission der Fondsleitung für 
die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb 
und für die Entschädigung der Depotbankaufgaben 
sind der Tabelle 1 am Ende des Prospekts zu ent-
nehmen. 
 
Weiter können folgende Dienstleistungen, welche 
von Dritten erbracht werden, aus der Verwaltungs-
kommission entschädigt werden: 

- Fondsadministration (insbesondere Berech-
nung der Nettoinventarwerte; Festlegung der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise; Führung der 
Buchhaltung); 

- Anlageberatung im Bereich der Nachhaltigkeit; 

- Beratung bei der Ausübung von Gläubiger- 
und Mitgliedschaftsrechten; 

- Beratung bei der Ausgestaltung und Struktu-
rierung der Teilvermögen (Advisory); 

- Betrieb der mit den delegierten Teilaufgaben 
im Zusammenhang stehenden IT Systeme 
sowie weitere administrative und logistische 
Aufgaben; 

- Compliance sowie Überwachung der Einhal-
tung der kollektivanlagegesetzlichen und fonds-
spezifischen Anlage- und Restriktionsvorschrif-
ten; 

- Unterstützung bei der Erstellung des Jahres- 
bzw. Halbjahresberichtes, Wesentlichen Infor-
mationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) 
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sowie weiterer für die Anleger bestimmter Pub-
likationen. 

Ausserdem werden aus der Verwaltungskommissi-
on der Fondsleitung Retrozessionen und Rabatte 
gemäss Ziff. 5.3.3. des Prospekts bezahlt. 

Zusätzlich können jedem Teilvermögen die weite-
ren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergü-
tungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt 
werden. Unter diese Nebenkosten können auch 
transaktionsgebundene Kosten subsummiert wer-
den, welche im Zusammenhang mit Risikominde-
rungspflichten gemäss Finanzmarktinfrastrukturge-
setz vom 19. Juni 2015 anfallen. 

Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils im 
Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die 
investiert wird, darf unter Berücksichtigung von 
allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 
2.50% p.a. betragen. Im Jahresbericht ist der ma-
ximale Satz der Verwaltungskommissionen der 
Zielfonds, in die investiert wird, angegeben. 

5.3.3. Zahlung von Retrozessionen und Rabat-
ten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können 
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstä-
tigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus für 
sämtliche Teilvermögen bezahlen. 

Mit dieser Entschädigung können insbesondere 
folgende Dienstleistungen abgegolten werden:  

- Vertriebstätigkeiten, die darauf abzielen, 
den Vertrieb von Fondsanteilen zu för-
dern, wie die Organisation von Road 
Shows, die Teilnahme an Veranstaltun-
gen und Messen, die Herstellung von 
Werbematerial, die Schulung von Ver-
triebsmitarbeitern; 

- die Beratungstätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Produkt.  

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn 
sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger 
weitergeleitet werden.  

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten 
eine transparente Offenlegung und informieren den 
Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der 
Entschädigung, die sie für den Vertrieb erhalten 
können. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessio-
nen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für 
den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser 
Anleger erhalten, offen. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im 
Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus 
Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. 
Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden An-
leger entfallenden Gebühren oder Kosten zu redu-
zieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

- aus Gebühren bezahlt werden, welche bereits 
dem Fondsvermögen belastet wurden und 
somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich be-
lasten; 

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt 
werden; 

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven 
Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter 
gleichen zeitlichen Voraussetzungen im glei-
chen Umfang gewährt werden.  

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabat-
ten durch die Fondsleitung sind: 

- das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. 
das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der 
kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls 
in der Produktepalette des Promoters (Raiffei-
sen Schweiz Genossenschaft); 

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebüh-
ren; 

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten 
(z.B. erwartete Anlagedauer); 

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in 
der Lancierungsphase einer kollektiven Kapi-
talanlage. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die 
entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

5.3.4. Total Expense Ratio  
Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fonds-
vermögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, 
TER) ist in der Tabelle 1 am Ende des Prospekts 
ersichtlich 

 
5.3.5. Anlagen in verbundene kollektive Kapital-

anlagen 
Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche 
die Fondsleitung unmittelbar oder mittelbar selbst 
verwaltet, oder die von einer Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Fondsleitung durch eine ge-
meinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch 
eine direkte oder indirekte Beteiligung wesentlich 
verbunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknah-
mekommission belastet. 
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5.3.6. Gebührenteilungsvereinbarungen („com-
mission sharing agreements“) und geld-
werte Vorteile („soft commissions“) 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsver-
einbarungen („commission sharing agreements“) 
geschlossen. 

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüg-
lich so genannten „soft commissions“ geschlossen. 

5.4. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. 
der Teilvermögen 

Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds 
und jedes Teilvermögen sind im letzten Jahres- 
bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können 
aktuellste Informationen im Internet unter 
www.raiffeisen.ch abgerufen werden. 

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die 
wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen 
und Anleger und die Jahres- bzw. Halbjahresbe-
richte können bei der Fondsleitung, der Depotbank 
und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen wer-
den. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel 
der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der 
Auflösung eines Teilvermögens erfolgt die Veröf-
fentlichung durch die Fondsleitung auf der elektro-
nischen Plattform der Swiss Fund Data AG 
(www.swissfunddata.ch) 

Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteils-
klassen sämtlicher Teilvermögen für jeden Tag, an 
welchem Ausgaben und Rücknahmen von 
Fondsanteilen getätigt werden, mindestens aber an 
jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat (bzw. 
dem darauf folgenden Bankwerktag) sowie am 
letzten Wochentag (Montag – Freitag) des Kalen-
derjahres, mit dem Zusatz „exklusive Kommissio-
nen“ auf der elektronischen Plattform der Swiss 
Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). 

5.5. Verkaufsrestriktionen 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der 
Teilvermögen im Ausland kommen die dort gelten-
den Bestimmungen zur Anwendung. 

Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung 
vor: Schweiz. 

Anteile dieses Fonds/dieser Teilvermögen dürfen 
innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch 
ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds bzw. der 
jeweiligen Teilvermögen sind weder gemäss dem 
US Securities Act 1933 noch dem US Investment 
Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von 
Amerika registriert. Sie können den US Personen 
weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten 
oder verkauft werden. 
 
US-Personen sind Personen, die durch US-
amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulie-

rungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act 
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-
Personen" definiert sind. 
 

5.6. Ausführliche Bestimmungen 
Alle weiteren Angaben zum Umbrella-Fonds und 
den Teilvermögen wie zum Beispiel die Bewertung 
der Vermögen der Teilvermögen, die Aufführung 
sämtlicher dem Anleger und den Teilvermögen 
belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie 
die Verwendung des Erfolges gehen im Detail aus 
dem Fondsvertrag hervor.



 

 

 

TABELLE 1 
(20. November 2019) 

 

1)  Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags): Ausgabekommissionen zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland. Rücknahmekommission zugunsten der 
Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland. 

2) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Teilvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags): Verwaltungskommission der Fondsleitung für die Leitung, Asset Management, Vertrieb des Teilvermögens und die Entschädigung der Depot-
bankaufgaben. Zusätzlich können dem Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden. 

3) Die A-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist ausschüttend. 

4) Die M-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der M-Klasse Personen, welche Arbeitnehmer der Raiffeisen Schweiz sowie der ihr angeschlossenen 
Gruppenunternehmungen oder einer zur Gruppe gehörenden Raiffeisenbank sind. Des Weiteren bezahlen die Fondsleitung und deren Beauftragte für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und ge-
währen auch keine Rabatte. 

 

 

 

 

Teilvermögen An-
teils-
klas-
sen 

Valoren-
nummer 

ISIN-Nummer Rech
nung
sein-
heit 

Anteils-
klas-
senwäh-
rung 

Max. Ausga-
be-
/Rücknahme-
/Umtauschko
mmission 
zulasten der 
Anleger1) 

Max. pauschale 
Verwaltungs-
kommission 
zulasten des 
Teilvermögens2) 

Bewertungstag: 
Anzahl Bank-
werktage ab 
Zeich-
nung/Rücknah
me 

Valutatage: 
Anzahl Bank-
werktage ab 
Bewertungstag 

Delegation der Anla-
geentscheide 

Cut-off Zeit für 
Zeichnungen 
und Rücknah-
men 

Total 
Expense 
Ratio (TER) 
per  
31.07.2018 

Raiffeisen Fonds 
(CH) - Focus 
Interest & Divi-
dend 

A3) 2686020 CH0026860202 

CHF 

CHF 
2.00%/0.00
%/2.00% 

1.10% 

1 1 

Vontobel Asset Ma-
nagement AG 15:45 Uhr 

Zürich Ortszeit 

1.17% 

M4) n/a n/a 
n/a 

0.55% 
n/a 
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I. Grundlagen 
 
§1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondslei-
tung, Depotbank und Vermögensverwalter 
1. Unter der Bezeichnung Raiffeisen Fonds (CH) 

besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds der 
Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" 
(der "Umbrella-Fonds") im Sinne von Art. 25 ff. 
i.V.m. Art. 68 ff. und Art. 92 f. des Bundesge-
setzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
23. Juni 2006 (KAG), der in die folgenden Teil-
vermögen unterteilt ist: 

Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Divi-
dend 
 

2. Fondsleitung ist die Vontobel Fonds Services 
AG, Zürich. 

3. Depotbank ist die RBC Investor Services Bank 
S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung 
Zürich. 

4. Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Ma-
nagement AG, Zürich. 

II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 
§2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern1 
einerseits und Fondsleitung sowie Depotbank 
andererseits werden durch den vorliegenden 
Fondsvertrag und die einschlägigen Bestim-
mungen der Kollektivanlagengesetzgebung 
geordnet.  

§3 Die Fondsleitung 
1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen 

für Rechnung der Anleger selbständig und in 
eigenem Namen. Sie entscheidet insbesonde-
re über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen 
und deren Bewertung. Sie berechnet die Netto-
inventarwerte der Teilvermögen und setzt 
Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Ge-
winnausschüttungen fest. Sie macht alle zum 
Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen 
gehörenden Rechte geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unter-
liegen der Treue-, Sorgfalts- und Informations-
pflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 
ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie 
treffen die organisatorischen Massnahmen, die 
für eine einwandfreie Geschäftsführung erfor-
derlich sind. Sie gewährleisten eine transpa-
rente Rechenschaftsablage und informieren 

                                                           
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die ge-

schlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und 
Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich 
für beide Geschlechter 

angemessen über diesen Umbrella-Fonds. Sie 
legen sämtliche den Anlegern direkt oder indi-
rekt belasteten Gebühren und Kosten sowie 
deren Verwendung offen; über Entschädigun-
gen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen 
in Form von Provisionen, Courtagen und ande-
ren geldwerten Vorteilen informieren sie die 
Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und ver-
ständlich. 

Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide 
sowie Teilaufgaben delegieren, soweit dies im 
Interesse einer sachgerechten Verwaltung 
liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, 
die für die einwandfreie Ausführung der Aufga-
be qualifiziert sind, und stellt die Instruktion 
sowie Überwachung und Kontrolle der Durch-
führung des Auftrages sicher. 

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermö-
gensverwalter delegiert werden, die einer an-
erkannten Aufsicht unterstehen. 

Verlangt das ausländische Recht eine Verein-
barung über Zusammenarbeit und Informati-
onsaustausch mit den ausländischen Auf-
sichtsbehörden, so darf die Fondsleitung die 
Anlageentscheide nur an einen Vermögens-
verwalter im Ausland delegieren, wenn eine 
solche Vereinbarung zwischen der FINMA und 
den für die betreffenden Anlageentscheide re-
levanten ausländischen Aufsichtsbehörden be-
steht. 

Die Anlageentscheide dürfen weder an die 
Depotbank noch an andere Unternehmen de-
legiert werden, deren Interessen mit denen der 
Fondsleitung oder der Anleger kollidieren kön-
nen. 

Für Handlungen der Beauftragten haftet die 
Fondsleitung wie für eigenes Handeln. 

3. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der 
Depotbank eine Änderung dieses Fondsver-
trages bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung einreichen (siehe § 26) sowie mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde weitere Teil-
vermögen eröffnen.  

4. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen 
mit anderen Teilvermögen oder mit anderen 
Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von 
§ 24 vereinigen oder die einzelnen Teilvermö-
gen gemäss den Bestimmungen von § 25 auf-
lösen. 

5. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den 
§§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf 
Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in 
richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen 
ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie 
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zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht 
hat.  

§4 Die Depotbank 
1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der 

Teilvermögen auf. Sie besorgt die Ausgabe 
und Rücknahme der Fondsanteile sowie den 
Zahlungsverkehr für die Teilvermögen.  

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterlie-
gen der Treue-, Sorgfalts- und Informations-
pflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 
ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie 
treffen die organisatorischen Massnahmen, die 
für eine einwandfreie Geschäftsführung erfor-
derlich sind. Sie gewährleisten eine transpa-
rente Rechenschaftsablage und informieren 
angemessen über diesen Umbrella-Fonds 
bzw. die Teilvermögen. Sie legen sämtliche 
den Anlegern direkt oder indirekt belasteten 
Gebühren und Kosten sowie deren Verwen-
dung offen; über Entschädigungen für den Ver-
trieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von 
Provisionen, Courtagen und anderen geldwer-
ten Vorteilen informieren sie die Anleger voll-
ständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotfüh-
rung der Teilvermögen verantwortlich, kann 
aber nicht selbständig über dessen Vermögen 
verfügen. 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Ge-
schäften, die sich auf die Vermögen der Teil-
vermögen beziehen, der Gegenwert innert der 
üblichen Fristen übertragen wird. Sie benach-
richtigt die Fondsleitung, falls der Gegenwert 
nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, 
und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den 
betroffenen Vermögenswert, sofern dies mög-
lich ist. 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Auf-
zeichnungen und Konten so, dass sie jederzeit 
die verwahrten Vermögensgegenstände der 
einzelnen Teilvermögen und Anlagefonds von-
einander unterscheiden kann. 

Die Depotbank prüft bei Vermögensgegen-
ständen, die nicht in Verwahrung genommen 
werden können, das Eigentum der Fondslei-
tung und führt darüber Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelver-
wahrer im In- oder Ausland mit der Aufbewah-
rung des Fondsvermögens beauftragen, soweit 
dies im Interesse einer sachgerechten Verwah-
rung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von 
ihr beauftragte Dritt- oder Sammelverwahrer:  

a) über eine angemessene Betriebsorganisa-
tion, finanzielle Garantien und die fachli-
chen Qualifikationen verfügt, die für die Art 

und die Komplexität der Vermögensge-
genstände, die ihm anvertraut wurden, er-
forderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung un-
terzogen und damit sichergestellt wird, 
dass sich die Finanzinstrumente in seinem 
Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermö-
gensgegenstände so verwahrt, dass sie 
von der Depotbank durch regelmässige 
Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeu-
tig als zum Fondsvermögen gehörend 
identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschrif-
ten hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer 
delegierten Aufgaben und der Vermeidung 
von Interessenkollisionen einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauf-
tragten verursachten Schaden, sofern sie nicht 
nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, 
Instruktion und Überwachung die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt angewendet 
hat. Der Prospekt enthält Ausführungen zu den 
mit der Übertragung der Aufbewahrung auf 
Dritt- und Sammelverwahrer verbundenen Ri-
siken. 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im 
Sinne des vorstehenden Absatzes nur an be-
aufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer er-
folgen. Davon ausgenommen ist die zwingen-
de Verwahrung an einem Ort, an dem die 
Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbe-
sondere aufgrund zwingender Rechtsvorschrif-
ten oder der Modalitäten des Anlageprodukts. 
Die Anleger sind im Prospekt über die Aufbe-
wahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer zu informieren. 

7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondslei-
tung das Gesetz und den Fondsvertrag beach-
tet. Sie prüft, ob die Berechnung der Nettoin-
ventarwerte und der Ausgabe- und Rücknah-
mepreise der Anteile sowie die Anlageent-
scheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen 
und ob der Erfolg nach Massgabe des Fonds-
vertrags verwendet wird. Für die Auswahl der 
Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen 
der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank 
nicht verantwortlich. 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 
18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf Be-
freiung von den Verbindlichkeiten, die sie in 
richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen 
ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie 
zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht 
hat. 
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9. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der 
Vermögen der Zielfonds, in welche die Teil-
vermögen investieren, nicht verantwortlich, es 
sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen.  

§5 Die Anleger 
1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.  

Für einzelne Klassen sind Beschränkungen 
gemäss § 6 Ziff. 4 möglich. 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss 
und der Einzahlung in bar eine Forderung ge-
gen die Fondsleitung auf Beteiligung am Ver-
mögen und am Ertrag eines Teilvermögens 
des Umbrella-Fonds. Die Forderung der Anle-
ger ist in Anteilen begründet. 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von 
ihnen gezeichneten Anteils in das entspre-
chende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persön-
liche Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrel-
la-Fonds bzw. Teilvermögens ist ausgeschlos-
sen.  

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung je-
derzeit Auskunft über die Grundlagen für die 
Berechnung des Nettoinventarwertes pro An-
teil. Machen die Anleger ein Interesse an nä-
heren Angaben über einzelne Geschäfte der 
Fondsleitung wie die Ausübung von Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechten oder über das 
Riskmanagement geltend, so erteilt ihnen die 
Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. 
Die Anleger können beim Gericht am Sitz der 
Fondsleitung verlangen, dass die Prüfgesell-
schaft oder eine andere sachverständige Per-
son den abklärungsbedürftigen Sachverhalt 
untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag jeder-
zeit kündigen und die Auszahlung ihres Anteils 
am entsprechenden Teilvermögen in bar ver-
langen. 

6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, 
der Depotbank und ihren Beauftragten gegen-
über auf Verlangen nachzuweisen, dass sie 
die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Vo-
raussetzungen für die Beteiligung an einem 
Teilvermögen oder einer Anteilsklasse erfüllen 
bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie 
verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank 
und deren Beauftragte umgehend zu informie-
ren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllen. 

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die 
Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der De-
potbank zum jeweiligen Rücknahmepreis 
zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn: 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanz-
platzes, namentlich zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei, erforderlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertrag-
lichen Voraussetzungen zur Teilnahme an 
einem Teilvermögen nicht mehr erfüllt. 

8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers 
durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit 
der Depotbank zum jeweiligen Rücknahme-
preis zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn: 

a) die Beteiligung des Anlegers an einem 
Teilvermögen geeignet ist, die wirtschaftli-
chen Interessen der übrigen Anleger mas-
sgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere 
wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile 
für den Umbrella-Fonds bzw. ein Teilver-
mögen im In- oder Ausland zeitigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von 
Bestimmungen eines auf sie anwendbaren 
in- oder ausländischen Gesetzes, dieses 
Fondsvertrags oder des Prospekts erwor-
ben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger 
beeinträchtigt werden, insbesondere in 
Fällen, wo einzelne Anleger durch syste-
matische Zeichnungen und unmittelbar da-
rauf folgende Rücknahmen Vermögens-
vorteile zu erzielen versuchen, indem sie 
Zeitunterschiede zwischen der Festlegung 
der Schlusskurse und der Bewertung des 
Vermögens der Teilvermögen ausnutzen 
(Market Timing). 

§6 Anteile und Anteilsklassen 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der 

Depotbank und Genehmigung der Aufsichts-
behörde für jedes Teilvermögen jederzeit ver-
schiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben 
oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechti-
gen zur Beteiligung am ungeteilten Vermögen 
des entsprechenden Teilvermögens, welches 
seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteili-
gung kann aufgrund klassenspezifischer Kos-
tenbelastungen oder Ausschüttungen oder 
aufgrund klassenspezifischer Erträge unter-
schiedlich ausfallen und die verschiedenen An-
teilsklassen eines Teilvermögens können des-
halb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert 
pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische 
Kostenbelastungen haftet das Vermögen des 
Teilvermögens als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung 
von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan 
bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als 
Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 
26. 
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3. Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilver-
mögen können sich namentlich hinsichtlich 
Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungs-
absicherung, Ausschüttung oder Thesaurie-
rung der Erträge, Mindestanlage sowie Anle-
gerkreis unterscheiden. 

Vergütungen und Kosten werden nur derjeni-
gen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte 
Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, 
die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zuge-
ordnet werden können, werden den einzelnen 
Anteilsklassen im Verhältnis zum Vermögen 
des Teilvermögens belastet. 

4. Für die Teilvermögen bestehen die folgenden 
Anteilsklassen: 

Die A-Klasse wendet sich an das gesamte An-
legerpublikum und ist ausschüttend. 

Die M-Klasse wendet sich ausschliesslich an 
bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als 
zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit 
der M-Klasse Personen, welche Arbeitnehmer 
der Raiffeisen Schweiz sowie der ihr ange-
schlossenen Gruppenunternehmungen oder 
einer zur Gruppe gehörenden Raiffeisenbank 
sind. Des Weiteren bezahlen die Fondsleitung 
und deren Beauftragte für diese Anteilsklasse 
keine Retrozessionen zur Entschädigung der 
Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine 
Rabatte. 

Die Beurteilung, ob die Teilnahmevorausset-
zungen erfüllt sind, obliegt der Fondsleitung 
bzw. der Depotbank. 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern 
buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht be-
rechtigt, die Aushändigung eines auf den Na-
men oder auf den Inhaber lautenden Anteil-
scheines zu verlangen. 

6. Die Fondsleitung und die Depotbank sind ver-
pflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen 
zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr er-
füllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Ka-
lendertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, 
an eine Person zu übertragen, die die genann-
ten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile ei-
ner anderen Klasse umzutauschen, deren Be-
dingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger die-
ser Aufforderung nicht Folge, muss die Fonds-
leitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank 
entweder einen zwangsweisen Umtausch in 
eine andere Anteilsklasse des entsprechenden 
Teilvermögens oder, sofern dies nicht möglich 
ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne 
von § 5 Ziff. 8 der betreffenden Anteile vor-
nehmen. 

 

III. Richtlinien der Anlagepolitik 
 
A Anlagegrundsätze 
§7 Einhaltung der Anlagevorschriften 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes 

Teilvermögens beachtet die Fondsleitung im 
Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung 
die nachfolgend aufgeführten prozentualen 
Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das 
Vermögen der einzelnen Teilvermögen zu Ver-
kehrswerten und sind ständig einzuhalten. Die 
einzelnen Teilvermögen müssen die Anlage-
beschränkungen sechs Monate nach Ablauf 
der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktver-
änderungen überschritten, so müssen die An-
lagen unter Wahrung der Interessen der Anle-
ger innerhalb einer angemessenen Frist auf 
das zulässige Mass zurückgeführt werden. 
Werden Beschränkungen in Verbindung mit 
Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch die 
Veränderung des Deltas verletzt, so ist der 
ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der 
Interessen der Anleger spätestens innerhalb 
von drei Bankwerktagen wieder herzustellen. 

§8 Anlagepolitik 
1. Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifi-

schen Anlagepolitik des Teilvermögens dessen 
Vermögen in die nachfolgenden Anlagen in-
vestieren. Die mit diesen Anlagen verbunde-
nen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. 

a) Effekten, das heisst massenweise ausge-
gebene Wertpapiere und nicht verurkunde-
te Rechte mit gleicher Funktion (Wertrech-
te), die an einer Börse oder an einem an-
deren geregelten, dem Publikum offen 
stehenden Markt gehandelt werden und 
die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht 
oder das Recht verkörpern, solche Wert-
papiere und Wertrechte durch Zeichnung 
oder Austausch zu erwerben, wie nament-
lich Warrants; 

Anlagen in Effekten aus Neuemissionen 
sind nur zulässig, wenn deren Zulassung 
an einer Börse oder einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt in den Emissionsbedingungen vor-
gesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem 
Erwerb noch nicht an der Börse oder an 
einem anderen dem Publikum offen ste-
henden Markt zugelassen, so sind die Titel 
innerhalb eines Monats zu verkaufen oder 
in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. 
g einzubeziehen. 

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Ef-
fekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss 
Bst. b, Anteile an kollektiven Kapitalanla-
gen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente 
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gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse, Kredite oder Währungen 
zugrunde liegen, und (ii) die zugrundelie-
genden Basiswerte gemäss Fondsvertrag 
als Anlagen zulässig sind. Derivate sind 
entweder an einer Börse oder an einem 
andern geregelten, dem Publikum offen 
stehenden Markt oder OTC gehandelt; 

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) 
die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf 
dieses Geschäft spezialisierter Finanzin-
termediär ist und (ii) die OTC-Derivate täg-
lich handelbar sind oder eine Rückgabe an 
den Emittenten jederzeit möglich ist. Zu-
dem sind sie zuverlässig und nachvoll-
ziehbar bewertbar. Derivate können ge-
mäss § 12 eingesetzt werden. 

c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als 
Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Deri-
vate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte 
gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapi-
talanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktin-
strumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, 
Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder 
Währungen zugrunde liegen und (ii) die zu 
Grunde liegenden Basiswerte gemäss 
Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. 
Strukturierte Produkte sind entweder an 
einer Börse oder an einem andern gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt oder OTC gehandelt;  

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) 
die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf 
dieses Geschäft spezialisierter Finanzin-
termediär ist, und (ii) die OTC-Produkte 
täglich handelbar sind oder eine Rückgabe 
an den Emittenten jederzeit möglich ist. 
Zudem sind sie zuverlässig und nachvoll-
ziehbar bewertbar. 

d) Anteile an anderen kollektiven Kapital-
anlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Doku-
mente die Anlagen in andere Zielfonds ih-
rerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) 
für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, 
Organisation, Anlagepolitik, Anleger-
schutz, Risikoverteilung, getrennte Ver-
wahrung des Fondsvermögens, Kreditauf-
nahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe 
von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten, Ausgabe und Rücknahme der An-
teile und Inhalt der Halbjahres- und Jah-
resberichte gleichwertige Bestimmungen 
gelten wie für Effektenfonds und (iii) diese 
Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapi-
talanlagen zugelassen sind und dort einer 
dem Anlegerschutz dienenden, der 
schweizerischen gleichwertigen Aufsicht 
unterstehen und die internationale Amtshil-
fe gewährleistet ist. 

Die Fondsleitung darf dabei höchstens 
30% des Fondsvermögens in Anteile von 
Zielfonds anlegen, die nicht den massge-
benden Richtlinien der Europäischen Uni-
on entsprechen (OGAW), aber diesen o-
der schweizerischen Effektenfonds nach 
Art. 53 KAG gleichwertig sind. 

Anlagen in Dachfonds (Anlagefonds deren 
Fondsverträge oder Statuten Investitionen 
in andere kollektive Kapitalanlagen zu 
mehr als 49% zulassen) sind bis maximal 
15% erlaubt. Die kollektiven Kapitalanla-
gen gemäss lit. d) müssen die Rücknah-
mefrequenz des Dachfonds gewährleisten 
können. 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von 
§19 Ziff. 5 Anteile von Zielfonds erwerben, 
die unmittelbar oder mittelbar von ihr 
selbst oder von einer Gesellschaft verwal-
tet werden, mit der sie durch gemeinsame 
Verwaltung oder Beherrschung oder durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Be-
teiligung verbunden ist. 

e) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide 
und bewertbar sind sowie an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offen stehenden Markt gehandelt 
werden; Geldmarktinstrumente, die nicht 
an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden, dürfen nur er-
worben werden, wenn die Emission oder 
der Emittent Vorschriften über den Gläubi-
ger- und den Anlegerschutz unterliegt und 
wenn die Geldmarktinstrumente von Emit-
tenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV bege-
ben oder garantiert sind. 

f) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Lauf-
zeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, 
die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ha-
ben oder in einem anderen Staat, wenn 
die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die 
derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist; 

g) Alternative Anlagen: Anlagen in alternative 
Anlagen dürfen ausschliesslich indirekt 
mittels der Anlage in diversifizierte kollekti-
ve Kapitalanlagen sowie diversifizierte Zer-
tifikate oder strukturierte Produkte vorge-
nommen werden. Die Anlage in alternative 
Anlagen kann mit besonderen Risiken 
verbunden sein. Im Umfang, in welchem 
indirekte Anlagen in alternative Anlagen 
getätigt werden, besteht ein erhöhtes Ver-
lustrisiko. 
Alternative Anlagen können insbesondere 
durch die Anlage in Anteile anderer kollek-
tiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. 
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Die Zielfonds können vertragsrechtlich o-
der gesellschaftsrechtlich organisiert sein 
bzw. eine Trust-Struktur aufweisen. 
Als alternative Anlagen gemäss dieser lit. 
g) können auch Anteile an anderen kol-
lektiven Kapitalanlagen schweizerischen 
Rechts der Art «übrige Fonds für alternati-
ve Anlagen» und Anteile an anderen aus-
ländischen kollektiven Kapitalanlagen, 
welche einem «übrigen Fonds für alterna-
tive Anlagen» schweizerischen Rechts 
entsprechen, erworben werden. 
Bei den Zielfonds im Sinne dieser lit. g) 
kann es sich einerseits um kollektive Kapi-
talanlagen handeln, die zum Vertrieb in 
oder von der Schweiz aus genehmigt sind, 
andererseits aber auch um ausländische 
kollektive Kapitalanlagen, welche nicht 
zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus 
genehmigt sind und nach der Schweizer 
Kollektivanlagengesetzgebung nicht ge-
nehmigungsfähig sind, insbesondere, weil 
sie im Herkunftsland keiner dem Anleger-
schutz dienenden Aufsicht unterstehen, 
welche mit derjenigen in der Schweiz ver-
gleichbar ist. 
Bei den Zielfonds muss es sich um offene 
kollektive Kapitalanlagen handeln, deren 
Anteile periodisch auf der Grundlage ihrer 
Inventarwerte zurückgenommen oder zu-
rückgekauft werden können oder um ge-
schlossene kollektive Kapitalanlagen, die 
an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden. 
Der Begriff „alternative Anlagen“ im Sinne 
dieser lit. g) umfasst die nachfolgend auf-
geführten Anlagen: 
ga) Hedge Funds: Anteile von Hedge 
Funds, die entweder nach dem Multi-
Manager-Prinzip verwaltet werden oder 
Fund of Hedge Funds sind. Zudem sind 
auch indirekte Anlagen in Zertifikate und 
strukturierte Produkte zulässig, denen di-
rekt oder indirekt Hedge Funds zugrunde-
liegen und die an einer Börse, an einem 
geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt oder OTC gehandelt werden. 
gb) Indirekte Anlagen in Private Equity: 
Anteile von anderen kollektiven Kapitalan-
lagen, die aufgrund ihrer Anlagepolitik 
überwiegend in Private Equity anlegen 
und/oder Zertifikate und strukturierte Pro-
dukte, denen direkt oder indirekt Private 
Equity Anlagen zugrunde liegen und die 
an einer Börse, an einem geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt oder OTC 
gehandelt werden. 
gc) Indirekte Anlagen in Insurance Linked 
Securities: Anteile von anderen kollektiven 
Kapitalanlagen, die aufgrund ihrer Anlage-
politik überwiegend in Insurance Linked 
Securities anlegen und/oder Zertifikate 

und strukturierte Produkte, denen direkt 
oder indirekt Insurance Linked Securities 
zugrunde liegen und die an einer Börse, 
an einem geregelten, dem Publikum offen-
stehenden Markt oder OTC gehandelt 
werden. 
gd) Indirekte Anlagen in Rohstoffe (Com-
modities): Anteile von anderen kollektiven 
Kapitalanlagen, die aufgrund ihrer Anlage-
politik überwiegend in Rohstoffe anlegen 
und/oder Zertifikate und strukturierte Pro-
dukte, denen direkt oder indirekt Rohstoffe 
zugrunde liegen und die an einer Börse, 
an einem geregelten, dem Publikum offen-
stehenden Markt oder OTC gehandelt 
werden. Die Fondsleitung stellt sicher, 
dass es im Rahmen von indirekten Anla-
gen in Rohstoffe (Commodities) nicht zu 
physischen Lieferungen der zugrunde lie-
genden Rohstoffe (Commodities) kommt. 
ge) Indirekte Anlagen in Edelmetalle: An-
teile von anderen kollektiven Kapitalanla-
gen, die aufgrund ihrer Anlagepolitik über-
wiegend in Edelmetalle anlegen und/oder 
Zertifikate und strukturierte Produkte, de-
nen direkt oder indirekt Edelmetalle zu-
grunde liegen und die an einer Börse, an 
einem geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt oder OTC gehandelt wer-
den. Die Fondsleitung stellt sicher, dass es 
im Rahmen von indirekten Anlagen in 
Edelmetalle nicht zu physischen Lieferun-
gen der zugrunde liegenden Rohstoffe 
Edelmetalle kommt.  
gf) Indirekte Anlagen in Infrastrukturen: 
Anteile von anderen kollektiven Kapitalan-
lagen, die aufgrund ihrer Anlagepolitik 
überwiegend im Infrastrukturbereich anle-
gen und/oder Zertifikate und strukturierte 
Produkte, denen direkt oder indirekt Anla-
gen im Infrastrukturbereich zugrunde lie-
gen und die an einer Börse, an einem ge-
regelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt oder OTC 
gehandelt werden. 
gg) Indirekte Anlagen in Senior Secured 
Loans: Anteile von anderen kollektiven 
Kapitalanlagen, die aufgrund ihrer Anlage-
politik überwiegend in Senior Secured Lo-
ans anlegen und/oder Zertifikate und 
strukturierte Produkte, denen direkt oder 
indirekt Anlagen in Senior Secured Loans 
zugrunde liegen und die an einer Börse, 
an einem geregelten, dem Publikum offen-
stehenden Markt oder OTC gehandelt 
werden. 
gh) Indirekte Anlagen in Asset Backed 
Securities: Anteile von anderen kollektiven 
Kapitalanlagen, die aufgrund ihrer Anlage-
politik überwiegend in Asset Backed 
Securities anlegen und/oder Zertifikate 
und strukturierte Produkte, denen direkt 
oder indirekt Anlagen in Senior Secured 



 

 
23

Loans zugrunde liegen und die an einer 
Börse, an einem geregelten, dem Publi-
kum offenstehenden Markt oder OTC ge-
handelt werden. 
gi) Indirekte Anlagen in Immobilien: Anteile 
von regulierten Immobilienfonds mit einer 
Belehnungsquote von mehr als 50% des 
Verkehrswerts. 

h) Andere als die vorstehend in Bst. a) bis g) 
genannten Anlagen insgesamt bis höchs-
tens 10% des Vermögens eines Teilver-
mögens; nicht zulässig sind (i) direkte An-
lagen in Edelmetalle, Edelmetallzertifikate, 
Waren und Warenpapiere sowie (ii) echte 
Leerverkäufe (physische Leerverkäufe) 
von Anlagen aller Art. 

2.  Das Teilvermögen "Raiffeisen Fonds (CH) - 
Focus Interest & Dividend" 

Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, überdurch-
schnittliches Einkommen zu erzielen und das 
Kapital zu erhalten. Zu diesem Zweck inves-
tiert das Teilvermögen auf breiter, international 
diversifizierter Basis in liquide Anlageklassen, 
welche möglichst hohe Einkommen generie-
ren. Die Referenzwährung muss mit den Anla-
gewährungen des Teilvermögens nicht zwin-
gend identisch sein. Neben Anlagen in CHF 
darf das Teilvermögen Anlagen in alle frei kon-
vertierbaren Währungen tätigen, welche sich 
für die Wertentwicklung des Teilvermögens op-
timal eignen.  

a) Die Fondsleitung investiert das Vermögen 
dieses Teilvermögens nach Abzug der flüssi-
gen Mittel und unter Vorbehalt von lit. b) wie 
folgt in:  

- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Ak-
tien, Genussscheine, Genossenschaftsantei-
le, Partizipationsscheine, etc.) von privaten, 
gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-
rechtlichen Unternehmen weltweit (inklusive 
Emerging Markets) und in allen frei konver-
tierbaren Währungen (inkl. Derivate und 
strukturierte Produkte auf solche Anlagen so-
wie kollektive Kapitalanlagen, welche über-
wiegend in vorgenannte Anlagen investieren);  

- fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-
wertpapiere und Forderungswertrechte (An-
leihen, Obligationen, High Yield Bonds, 
Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, No-
tes, Wandelnotes, Wandelobligationen, sowie 
Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-
Backed Securities (MBS) und Contingent 
Convertible Bonds (CoCo-Bonds), etc.) von 
privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-
lich-rechtlichen Schuldnern weltweit (inklusive 
Emerging Markets), die auf frei konvertierbare 
Währungen lauten (inkl. Derivate und struktu-
rierte Produkte auf solche Anlagen sowie kol-

lektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in 
vorgenannte Anlagen investieren). Bei Asset-
Backed Securities (ABS) und Mortgage-
Backed Securities (MBS) handelt es sich um 
Schuldtitel, die von einem Special Purpose 
Vehicle (SPV) zum Zwecke der Refinanzie-
rung – im Rahmen der Ausgliederung von Ak-
tiven eines Unternehmens – begeben werden. 
Die Schuldtitel sind dabei durch einen Pool 
von Aktiven (bei MBS durch Hypotheken, bei 
ABS durch verschiedene Arten von Aktiven) 
besichert. Aufgrund der gegenüber herkömm-
lichen Anleihen (Unternehmensanleihen, An-
leihen von Staaten) verschiedenartigen Struk-
tur können diese Transaktionen u.a. bezüglich 
Gegenparteienrisiko oder Zinsänderungsrisiko 
Abweichungen aufweisen; Contingent Capital 
Instruments können im Fall von Anleihen in 
Aktien umgewandelt oder abgeschrieben 
werden, wenn ein spezifischer Auslöser ein-
tritt (ein sogenannter mechanischer Trigger). 
Eine Umwandlung in Aktien oder eine Ab-
schreibung können mit einem substanziellen 
Wertverlust verbunden sein. Im Fall einer 
Umwandlung können die erhaltenen Aktien 
einen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs 
beim Kauf der Anleihe aufweisen, sodass ein 
erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht; 

- Geldmarktinstrumente von privaten, gemischt-
wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen 
Schuldnern weltweit und in allen frei konver-
tierbaren Währungen (inkl. Derivate und 
strukturierte Produkte auf solche Anlagen so-
wie kollektive Kapitalanlagen, welche über-
wiegend in vorgenannte Anlagen investieren) 
und Bankguthaben; 

- Alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. g); 

b) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachste-
henden Anlagebeschränkungen, die sich auf 
das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug 
der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten:  

- Beteiligungswertpapiere und –wertrechte ins-
gesamt maximal 40%; 

- Forderungswertpapiere und Forderungswert-
rechte mit non-Investment Grade (BB+ (S&P 
und Fitch), Ba1 (Moodys) oder weniger) oder 
ohne Rating, insgesamt maximal 30%;  

- Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-
Backed Securities (MBS) und Contingent Con-
vertible Bonds (CoCo-Bonds) insgesamt max-
imal 20%; 

- Geldmarktinstrumente und Bankguthaben ins-
gesamt maximal 35%; 

-  alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. g) 
insgesamt maximal 10%; 
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- Forderungswertpapiere und Forderungswert-
rechte mit non-Investment Grade (BB+ (S&P 
und Fitch), Ba1 (Moodys) oder weniger) oder 
ohne Rating, zusammen mit alternativen Anla-
gen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. g), insgesamt maxi-
mal 30%; 

- Anteile an kollektiven Kapitalanlagen insge-
samt maximal 49% (Investments in Dachfonds 
sind nicht zulässig); 

- Strukturierte Produkte insgesamt maximal 
10%; 

- Anlagen in Fremdwährungen, welche nicht in 
CHF abgesichert sind, maximal 40%. 

§9 Flüssige Mittel 
Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zu-
sätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rech-
nungseinheit des entsprechenden Teilvermögens 
und in allen Währungen, in denen Anlagen beim 
entsprechenden Teilvermögen zugelassen sind, 
halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf 
Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Mo-
naten. 

B Anlagetechniken und –instrumente 
 
§10 Effektenleihe 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teil-

vermögen sämtliche Arten von Effekten auslei-
hen, die an einer Börse oder an einem ande-
ren geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden.  

2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung einem Bor-
ger ausleihen ("Principal-Geschäft") oder einen 
Vermittler damit beauftragen, die Effekten ent-
weder treuhänderisch in indirekter Stellvertre-
tung ("Agent-Geschäft") oder in direkter Stell-
vertretung ("Finder-Geschäft") einem Borger 
zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur 
mit auf diese Geschäftsart spezialisierten, 
erstklassigen beaufsichtigten Borgern und 
Vermittlern wie Banken, Brokern und Versiche-
rungsgesellschaften sowie mit bewilligten und 
anerkannten zentralen Gegenparteien und 
Zentralverwahrern, die eine einwandfreie 
Durchführung der Effektenleihe gewährleisten. 

4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, 
deren Dauer 7 Bankwerktage nicht überschrei-
ten darf, einhalten muss, bevor sie wieder über 
die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen 
kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfä-
higen Bestand einer Art nicht mehr als 50% 
ausleihen. Sichert hingegen der Borger oder 
der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, 
dass diese noch am gleichen oder am nächs-

ten Bankwerktag wieder rechtlich über die 
ausgeliehenen Effekten verfügen kann, so darf 
der gesamte ausleihfähige Bestand einer Art 
ausgeliehen werden. 

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger 
oder Vermittler, dass dieser zwecks Sicherstel-
lung des Rückerstattungsanspruches zuguns-
ten der Fondsleitung Sicherheiten nach Mass-
gabe von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder 
zu Eigentum überträgt. Der Wert der Sicherhei-
ten muss angemessen sein und jederzeit min-
destens 100% des Verkehrswerts der ausge-
liehenen Effekten betragen. Der Emittent der 
Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufwei-
sen und die Sicherheiten dürfen nicht von der 
Gegenpartei oder von einer dem Konzern der 
Gegenpartei angehörigen oder davon abhän-
gigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicher-
heiten müssen hoch liquide sein, zu einem 
transparenten Preis an einer Börse oder einem 
anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt werden und mindes-
tens börsentäglich bewertet werden. Die 
Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen 
bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflich-
ten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-
FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die 
Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und 
Emittenten angemessen diversifizieren, wobei 
eine angemessene Diversifikation der Emitten-
ten als erreicht gilt, wenn die von einem ein-
zelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten 
nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts 
entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen 
für öffentlich garantierte oder begebene Anla-
gen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die 
Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Ver-
fügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an 
den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der 
Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der 
Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen 
können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei 
der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen 
Sicherheiten können im Auftrag der Fondslei-
tung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstel-
le verwahrt werden, wenn das Eigentum an 
den Sicherheiten nicht übertragen wird und die 
Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unab-
hängig ist. 

6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünkt-
liche und uneingeschränkte Vergütung der 
während der Effektenleihe anfallenden Erträge, 
die Geltendmachung anderer Vermögensrech-
te sowie die vertragskonforme Rückerstattung 
von Effekten gleicher Art, Menge und Güte. 

7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und ver-
tragskonforme Abwicklung der Effektenleihe 
und überwacht namentlich die Einhaltung der 
Anforderungen an die Sicherheiten. Sie be-
sorgt auch während der Dauer der Leihge-
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schäfte die ihr gemäss Depotreglement oblie-
genden Verwaltungshandlungen und die Gel-
tendmachung sämtlicher Rechte auf den aus-
geliehenen Effekten, soweit diese nicht ge-
mäss anwendbarem Rahmenvertrag abgetre-
ten wurden. 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Si-
cherheitenstrategie. 

§11  Pensionsgeschäfte 
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

§12  Derivate  
1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie 

sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten in 
seiner ökonomischen Wirkung auch unter aus-
serordentlichen Marktverhältnissen nicht zu ei-
ner Abweichung von den in diesem Fondsver-
trag, im Prospekt und in den wesentlichen In-
formationen für die Anlegerinnen und Anleger 
genannten Anlagezielen oder zu einer Verän-
derung des Anlagecharakters der Teilvermö-
gen führt. Zudem müssen die den Derivaten zu 
Grunde liegenden Basiswerte nach diesem 
Fondsvertrag für das entsprechende Teilver-
mögen als Anlagen zulässig sein. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalan-
lagen dürfen Derivate nur zum Zweck der 
Währungsabsicherung eingesetzt werden. 
Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-, 
Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapital-
anlagen, sofern die Risiken eindeutig be-
stimmbar und messbar sind. 

2. Bei der Risikomessung gelangt der Commit-
ment-Ansatz II zur Anwendung. Das mit Deri-
vaten verbundene Gesamtengagement eines 
Teilvermögens darf 100% seines Nettovermö-
gens und das Gesamtengagement insgesamt 
200% seines Nettovermögens nicht über-
schreiten. Unter Berücksichtigung der Möglich-
keit der vorübergehenden Kreditaufnahme ei-
nes Teilvermögens im Umfang von höchstens 
10% seines Nettovermögens gemäss § 13 Ziff. 
2 kann das Gesamtengagement des entspre-
chenden Teilvermögens insgesamt bis zu 
210% seines Nettovermögens betragen. Die 
Ermittlung des Gesamtengagements erfolgt 
gemäss Art. 35 KKV-FINMA. 

3. Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-
Grundformen wie Call- oder Put-Optionen, de-
ren Wert bei Verfall linear von der positiven 
oder negativen Differenz zwischen dem Ver-
kehrswert des Basiswerts und dem Aus-
übungspreis abhängt und null wird, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat, Credit 
Default Swaps (CDS), Swaps, deren Zahlun-
gen linear und pfadunabhängig vom Wert des 
Basiswerts oder einem absoluten Betrag ab-
hängen sowie Termingeschäfte (Futures und 

Forwards), deren Wert linear vom Wert des 
Basiswerts abhängt, einsetzen. Sie kann zu-
sätzlich auch Kombinationen von Derivat-
Grundformen sowie Derivate, deren ökonomi-
sche Wirkungsweise weder durch eine Derivat-
Grundform noch durch eine Kombination von 
Derivat-Grundformen beschrieben werden 
kann (exotische Derivate), einsetzen. 

4.  
a) Gegenläufige Positionen in Derivaten 

des gleichen Basiswerts sowie ge-
genläufige Positionen in Derivaten 
und in Anlagen des gleichen Basis-
werts dürfen miteinander verrechnet 
werden ungeachtet des Verfalls der 
Derivate ("Netting"), wenn das Deri-
vat-Geschäft einzig zum Zwecke ab-
geschlossen wurde, um die mit den 
erworbenen Derivaten oder Anlagen 
im Zusammenhang stehenden Risi-
ken zu eliminieren, dabei die wesent-
lichen Risiken nicht vernachlässigt 
werden und der Anrechnungsbetrag 
der Derivate nach Art. 35 KKV-FINMA 
ermittelt wird. 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absi-
cherungsgeschäften nicht auf den 
gleichen Basiswert wie der abzusi-
chernde Vermögenswert, so sind für 
eine Verrechnung, zusätzlich zu den 
Regeln von Bst. a, die Voraussetzun-
gen zu erfüllen („Hedging“), dass die 
Derivat-Geschäfte nicht auf einer An-
lagestrategie beruhen dürfen, die der 
Gewinnerzielung dient. Zudem muss 
das Derivat zu einer nachweisbaren 
Reduktion des Risikos führen, die Ri-
siken des Derivats müssen ausgegli-
chen werden, die zu verrechnenden 
Derivate, Basiswerte oder Vermö-
gensgegenstände müssen sich auf 
die gleiche Klasse von Finanzinstru-
menten beziehen und die Absiche-
rungsstrategie muss auch unter aus-
sergewöhnlichen Marktbedingungen 
effektiv sein. 

c) Bei einem überwiegenden Einsatz 
von Zinsderivaten kann der Betrag, 
der an das Gesamtengagement aus 
Derivaten anzurechnen ist, mittels in-
ternational anerkannten Duration-
Netting-Regelungen ermittelt werden, 
sofern die Regelungen zu einer kor-
rekten Ermittlung des Risikoprofils 
des jeweiligen Teilvermögens führen, 
die wesentlichen Risiken berücksich-
tigt werden, die Anwendung dieser 
Regelungen nicht zu einer ungerecht-
fertigten Hebelwirkung führt, keine 
Zinsarbitrage-Strategien verfolgt wer-
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den und die Hebelwirkung des jewei-
ligen Teilvermögens weder durch 
Anwendung dieser Regelungen noch 
durch Investitionen in kurzfristige Po-
sitionen gesteigert wird. 

d) Derivate, die zur reinen Absicherung 
von Fremdwährungsrisiken eingesetzt 
werden und nicht zu einer Hebelwir-
kung führen oder zusätzliche Marktri-
siken beinhalten, können ohne die 
Anforderungen gemäss Bst. b bei der 
Berechnung des Gesamtengage-
ments aus Derivaten verrechnet wer-
den. 

e) Zahlungsverpflichtungen aus Deriva-
ten müssen dauernd mit geldnahen 
Mitteln, Forderungswertpapieren und 
–rechten oder Aktien, die an einer 
Börse oder an einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offen stehen-
den Markt gehandelt werden, nach 
Massgabe der Kollektivanlagenge-
setzgebung gedeckt sein.  

f) Geht die Fondsleitung mit einem De-
rivat eine Verpflichtung zur physi-
schen Lieferung eines Basiswerts ein, 
muss das Derivat mit den entspre-
chenden Basiswerten gedeckt sein 
oder mit anderen Anlagen, wenn die 
Anlagen und die Basiswerte hoch li-
quide sind und bei einer verlangten 
Lieferung jederzeit erworben oder 
verkauft werden können. Die Fonds-
leitung muss jederzeit uneinge-
schränkt über diese Basiswerte oder 
Anlagen verfügen können.  

5. Die Fondsleitung kann bei sämtlichen Teilver-
mögen sowohl standardisierte als auch nicht 
standardisierte Derivate einsetzen. Sie kann 
die Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an 
einem anderen geregelten, dem Publikum of-
fen stehenden Markt oder OTC (Over-the-
Counter) abschliessen. 

6. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur  
mit beaufsichtigten Finanzintermediären 
abschliessen, welche auf diese Ge-
schäftsarten spezialisiert sind und eine 
einwandfreie Durchführung des Geschäf-
tes gewährleisten. Handelt es sich bei der 
Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat 
erstere oder deren Garant eine hohe Bo-
nität aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig 
und nachvollziehbar bewertet und jeder-
zeit zum Verkehrswert veräussert, liqui-
diert oder durch ein Gegengeschäft glatt-
gestellt werden können. 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis er-
hältlich, so muss der Preis anhand eines 
angemessenen und in der Praxis aner-
kannten Bewertungsmodells gestützt auf 
den Verkehrswert der Basiswerte, von de-
nen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit 
nachvollziehbar sein. Vor dem Abschluss 
eines Vertrags über ein solches Derivat 
sind grundsätzlich konkrete Offerten von 
mindestens zwei Gegenparteien einzuho-
len, wobei der Vertrag mit derjenigen Ge-
genpartei abzuschliessen ist, welche die 
preislich beste Offerte unterbreitet. Abwei-
chungen von diesem Grundsatz sind zu-
lässig aus Gründen der Risikoverteilung 
oder wenn weitere Vertragsbestandteile 
wie Bonität oder Dienstleistungsangebot 
der Gegenpartei eine andere Offerte als 
insgesamt vorteilhafter für die Anleger er-
scheinen lassen. Ausserdem kann aus-
nahmsweise auf die Einholung von Offer-
ten von mindestens zwei möglichen Ge-
genparteien verzichtet werden, wenn dies 
im besten Interesse der Anleger ist. Die 
Gründe hierfür sowie der Vertragsab-
schluss und die Preisbestimmung sind 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten 
dürfen im Rahmen eines OTC-Geschäfts 
nur Sicherheiten entgegennehmen, wel-
che die Anforderungen gemäss Art. 51 
KKV-FINMA erfüllen. Der Emittent der Si-
cherheiten muss eine hohe Bonität auf-
weisen und die Sicherheiten dürfen nicht 
von der Gegenpartei oder von einer dem 
Konzern der Gegenpartei angehörigen 
oder davon abhängigen Gesellschaft be-
geben sein. Die Sicherheiten müssen 
hoch liquide sein, zu einem transparenten 
Preis an einer Börse oder einem anderen 
geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden und mindestens 
börsentäglich bewertet werden. Die 
Fondsleitung bzw. deren Beauftragte 
müssen bei der Verwaltung der Sicherhei-
ten die Pflichten und Anforderungen ge-
mäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbe-
sondere müssen sie die Sicherheiten in 
Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten 
angemessen diversifizieren, wobei eine 
angemessene Diversifikation der Emitten-
ten als erreicht gilt, wenn die von einem 
einzelnen Emittenten gehaltenen Sicher-
heiten nicht mehr als 20% des Nettoinven-
tarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben 
Ausnahmen für öffentlich garantierte oder 
begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. 
Weiter muss die Fondsleitung bzw. deren 
Beauftragte die Verfügungsmacht und die 
Verfügungsbefugnis an den erhaltenen 
Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei 
jederzeit und ohne Einbezug der Gegen-
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partei oder deren Zustimmung erlangen 
können. Die erhaltenen Sicherheiten sind 
bei der Depotbank zu verwahren. Die er-
haltenen Sicherheiten können im Auftrag 
der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten 
Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn 
das Eigentum an den Sicherheiten nicht 
übertragen wird und die Drittverwahrstelle 
von der Gegenpartei unabhängig ist. 

7. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und ver-
traglichen Anlagebeschränkungen (Maximal- 
und Minimallimiten) sind die Derivate nach 
Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung 
zu berücksichtigen. 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben: 

- zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen 
der Anlagestrategie; 

- zu den Auswirkungen der Derivatverwen-
dung auf das Risikoprofil der Teilvermö-
gen; 

- zu den Gegenparteirisiken von Derivaten; 

- zu der aus der Verwendung von Derivaten 
resultierenden erhöhten Volatilität und 
dem erhöhten Gesamtengagement (He-
belwirkung); 

- zu den Kreditderivaten; 

- zur Sicherheitenstrategie. 

§13  Aufnahme und Gewährung von Krediten 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teil-

vermögen keine Kredite gewähren. Die Effek-
tenleihe gemäss § 10 gilt nicht als Kreditge-
währung im Sinne dieses Paragraphen. 

2. Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen 
höchstens 10% seines Nettovermögens vo-
rübergehend Kredite aufnehmen.  

§14  Belastung des Vermögens der 
Teilvermögen 
1. Die Fondsleitung darf zu Lasten jedes Teilver-

mögens nicht mehr als 25% seines Nettover-
mögens verpfänden oder zur Sicherung über-
eignen. 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermö-
gen mit Bürgschaften ist nicht gestattet. Ein 
engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht 
als Bürgschaft im Sinne dieses Paragraphen. 

 

 

C Anlagebeschränkungen 
 
§15  Risikoverteilung 
1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzu-

beziehen: 

a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der 
indexbasierten Derivate, sofern der Index 
hinreichend diversifiziert ist und für den 
Markt, auf den er sich bezieht, repräsenta-
tiv ist und in angemessener Weise veröf-
fentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus 
OTC-Geschäften. 

Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für je-
des Teilvermögen einzeln. 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler 
Rechnungslegungsvorschriften einen Konzern 
bilden, gelten als ein einziger Emittent. 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Deri-
vate und strukturierten Produkte höchstens 
10% des Vermögens eines Teilvermögens in 
Effekten und Geldmarktinstrumenten dessel-
ben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der 
Effekten und Geldmarktinstrumente der Emit-
tenten, bei welchen mehr als 5% des Vermö-
gens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 
40% des Vermögens des entsprechenden 
Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des 
Vermögens eines Teilvermögens in Guthaben 
auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank an-
legen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen 
Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in 
Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen. 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Ver-
mögens eines Teilvermögens in OTC-
Geschäften bei derselben Gegenpartei anle-
gen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren 
Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union hat oder in einem an-
deren Staat, in welchem sie einer Aufsicht un-
tersteht, die derjenigen in der Schweiz gleich-
wertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% 
des Vermögens des entsprechenden Teilver-
mögens. 

Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften 
durch Sicherheiten in Form von liquiden Akti-
ven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abge-
sichert, so werden diese Forderungen bei der 
Berechnung des Gegenparteirisikos nicht be-
rücksichtigt. 
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6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss 
den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 desselben Emit-
tenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% 
des Vermögens eines Teilvermögens nicht 
übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren 
Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 der-
selben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 
20% des Vermögens eines Teilvermögens 
nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die hö-
heren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfol-
gend. 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des 
Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen 
desselben Zielfonds anlegen. 

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte 
erwerben, die insgesamt mehr als 10% der 
Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlau-
ben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-
schäftsleitung eines Emittenten auszuüben. 

10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines 
Teilvermögens höchstens je 10% der stimm-
rechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuld-
verschreibungen und/oder Geldmarktinstru-
mente desselben Emittenten sowie höchstens 
25% der Anteile an anderen kollektiven Kapi-
talanlagen erwerben. 

Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich 
im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstru-
mente oder der Anteile an anderen kollektiven 
Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 
und 10 sind nicht anwendbar auf Effekten und 
Geldmarktinstrumente, die von einem Staat 
oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
aus der OECD oder von internationalen Orga-
nisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden. 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze ist von 10% auf 
35% angehoben, wenn die Effekten oder 
Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus 
der OECD oder von internationalen Organisa-
tionen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union angehören, begeben oder garan-
tiert werden. Die vorgenannten Effekten oder 
Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwen-
dung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser 
Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 je-
doch dürfen mit der vorliegenden Limite von 
35% nicht kumuliert werden. 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 
100% angehoben, wenn die Effekten oder 
Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat 
oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
aus der OECD oder von internationalen Orga-
nisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden. In diesem Fall muss das 
entsprechende Teilvermögen Effekten oder 
Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen halten; höchstens 
30% des Vermögens des entsprechenden 
Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geld-
marktinstrumenten derselben Emission ange-
legt werden. Die vorgenannten Effekten oder 
Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwen-
dung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser 
Betracht. 

Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw. 
Garanten sind: OECD-Staaten, Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD), Internationale Finanz-Corporation 
(IFC), Interamerikanische Entwicklungsbank 
(IADB), Asiatische Entwicklungsbank (ADB), 
Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), Euro-
päische Investitionsbank (EIB), Sozialer Ent-
wicklungsfonds des Europarates, Nordische 
Investitionsbank, Europäische Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (EBRD).  

IV. Berechnung der Nettoinventarwerte sowie 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

 
§16 Berechnung der Nettoinventarwerte 
1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens 

und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) 
wird zum Verkehrswert auf Ende des Rech-
nungsjahres sowie für jeden Tag, an dem An-
teile ausgegeben oder zurückgenommen wer-
den, in der Rechnungseinheit des entspre-
chenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, 
an welchen die Börsen bzw. Märkte der 
Hauptanlageländer eines Teilvermögens ge-
schlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeier-
tage), findet keine Berechnung des Vermögens 
des entsprechenden Teilvermögens statt. 

2. An einer Börse oder an einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden Markt 
gehandelte Anlagen sind mit den am Haupt-
markt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. 
Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine 
aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem 
Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Ver-
kauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrschein-
lich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in 
diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes 
angemessene und in der Praxis anerkannte 
Bewertungsmodelle und –grundsätze an. 
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3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit 
ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert 
bewertet. Werden sie regelmässig an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so 
kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 
bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche 
nicht an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden, wird wie folgt be-
stimmt:  

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, 
ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Kon-
stanthaltung der daraus berechneten Anlager-
endite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis an-
geglichen. Bei wesentlichen Änderungen der 
Marktbedingungen wird die Bewertungsgrund-
lage der einzelnen Anlagen der neuen Markt-
rendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem 
aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Be-
wertung von Geldmarktinstrumenten mit glei-
chen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emit-
tenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungs-
betrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei 
wesentlichen Änderungen der Marktbedingun-
gen oder der Bonität wird die Bewertungs-
grundlage für Bankguthaben auf Zeit den neu-
en Verhältnissen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klas-
se eines Teilvermögens ergibt sich aus der der 
betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert 
des Vermögens dieses Teilvermögens zu-
kommenden Quote, vermindert um allfällige 
Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die 
der entsprechenden Anteilsklasse zugeteilt 
sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf 
befindlichen Anteile der entsprechenden Klas-
se. Er wird auf einen Rappen gerundet. 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofonds-
vermögens eines Teilvermögens (Vermögen 
eines Teilvermögens abzüglich der Verbind-
lichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklas-
sen zuzurechnen sind, werden erstmals bei 
der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen 
(wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erst-
ausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der 
Basis der dem entsprechenden Teilvermögen 
für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnis-
se bestimmt. Die Quote wird bei folgenden 
Ereignissen jeweils neu berechnet: 

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von An-
teilen; 

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, so-
fern (i) solche Ausschüttungen nur auf ein-

zelnen Anteilsklassen (Ausschüttungs-
klassen) anfallen oder sofern (ii) die Aus-
schüttungen der verschiedenen Anteils-
klassen in Prozenten ihres jeweiligen Net-
toinventarwertes unterschiedlich ausfallen 
oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen 
der verschiedenen Anteilsklassen in Pro-
zenten der Ausschüttung unterschiedliche 
Kommissions- oder Kostenbelastungen 
anfallen; 

c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im 
Rahmen der Zuweisung von Verbindlich-
keiten (einschliesslich der fälligen oder 
aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) 
an die verschiedenen Anteilsklassen, so-
fern die Verbindlichkeiten der verschiede-
nen Anteilsklassen in Prozenten ihres je-
weiligen Nettoinventarwertes unterschied-
lich ausfallen, namentlich wenn (i) für die 
verschiedenen Anteilsklassen unterschied-
liche Kommissionssätze zur Anwendung 
gelangen oder wenn (ii) klassenspezifi-
sche Kostenbelastungen erfolgen;  

d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im 
Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder 
Kapitalerträgen an die verschiedenen An-
teilsklassen, sofern die Erträge oder Kapi-
talerträge aus Transaktionen anfallen, die 
nur im Interesse einer Anteilsklasse oder 
im Interesse mehrerer Anteilsklassen, 
nicht jedoch proportional zu deren Quote 
am Nettovermögen eines Teilvermögens, 
getätigt wurden. 

§17  Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für An-

teile werden am Auftragstag bis zu einem be-
stimmten im Prospekt genannten Zeitpunkt 
entgegengenommen. Der für die Ausgabe und 
Rücknahme massgebende Preis der Anteile 
wird frühestens an dem dem Auftragstag fol-
genden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt 
(Forward Pricing). Der Prospekt regelt die Ein-
zelheiten. 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Antei-
le basiert auf dem am Bewertungstag gestützt 
auf die Schlusskurse des Vortages gemäss § 
16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei 
der Ausgabe von Anteilen kann zum Nettoin-
ventarwert eine Ausgabekommission gemäss 
§ 18 zugeschlagen werden.  

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der 
Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, 
Kommissionen, Steuern und Abgaben), die ei-
nem Teilvermögen aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines 
dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils 
der Anlagen erwachsen, werden dem Vermö-
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gen des entsprechenden Teilvermögens belas-
tet. 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile 
jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeich-
nung oder Umtausch von Anteilen zurückwei-
sen. 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Ge-
samtheit der Anleger die Rückzahlung der An-
teile eines Teilvermögens vorübergehend und 
ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Be-
wertung eines wesentlichen Teils des ent-
sprechenden Teilvermögens bildet, ge-
schlossen ist oder wenn der Handel an ei-
nem solchen Markt beschränkt oder aus-
gesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militäri-
scher, monetärer oder anderer Notfall vor-
liegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenver-
kehrs oder Beschränkungen sonstiger 
Übertragungen von Vermögenswerten 
Geschäfte für das Teilvermögen undurch-
führbar werden; 

d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens ge-
kündigt werden und dadurch die Interes-
sen der übrigen Anleger dieses Teilver-
mögens wesentlich beeinträchtigt werden 
können. 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den 
Aufschub unverzüglich der Prüfgesellschaft, 
der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener 
Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines 
Teilvermögens aus den unter Ziff. 4 Bst. a) bis 
c) genannten Gründen aufgeschoben ist, findet 
keine Ausgabe von Anteilen dieses Teilvermö-
gens statt. 

V. Vergütungen und Nebenkosten 
 
§18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten 
der Anleger 
1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anle-

ger eine Ausgabekommission zugunsten der 
Fondsleitung, der Depotbank und/oder von 
Vertriebsträgern im In- und Ausland von zu-
sammen höchstens 2% des Nettoinventarwer-
tes belastet werden. Der zur Zeit massgebliche 
Höchstsatz ist aus dem Prospekt und den we-
sentlichen Informationen für die Anlegerinnen 
und Anleger ersichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen wird dem 
Anleger keine Rücknahmekommission belastet 

3. Beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein 
anderes kann dem Anleger eine Umtausch-
kommission zugunsten der Fondsleitung, der 
Depotbank und/oder von Vertriebsträger im In- 
und Ausland von höchstens 2% des Nettoin-
ventarwertes belastet werden. Der zur Zeit 
massgebliche Höchstsatz ist aus dem Pros-
pekt und den wesentlichen Informationen für 
die Anlegerinnen und Anleger ersichtlich. 

§19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten 
des Vermögens der Teilvermögen  
1. Die Verwaltungskommission der Fondsleitung 

für die Leitung, das Asset Management, das 
Advisory, den Vertrieb und die Entschädigung 
der Depotbankaufgaben, die pro rata temporis 
bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts 
dem Vermögen des entsprechenden Teilver-
mögens belastet und jeweils am Quartalsende 
ausbezahlt wird (Verwaltungskommission inkl. 
Depotbankkommission), beträgt: 

Focus Interest & 

Dividend A-Klasse 
höchstens 1.10% p.a. 

Focus Interest & 

Dividend M-Klasse 
höchstens 0.55% p.a. 

Die Entschädigung der Depotbank für die Aus-
übung ihrer Aufgaben geht zu Lasten der 
Fondsleitung. 

Der effektiv angewandte Satz der Verwal-
tungskommission inklusive Depotbankkom-
mission je Teilvermögen ist jeweils aus dem 
Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

2. Fondsleitung und Depotbank haben ausser-
dem Anspruch auf Ersatz der folgenden Aus-
lagen, die ihnen in Ausführung des Fondsver-
trages entstanden sind: 

a) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die 
Gründung, Änderung, Auflösung, oder 
Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen; 

b) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jähr-
liche Revision sowie für Bescheinigungen 
im Rahmen von Gründung, Änderungen, 
Auflösung oder Vereinigungen des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen; 

d) Honorare für Rechts- und Steuerberater im 
Zusammenhang mit der Gründung, Ände-
rungen, Auflösung oder Vereinigung des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 
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sowie der allgemeinen Wahrnehmung der 
Interessen des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen und seiner bzw. ihrer Anle-
ger; 

e) Kosten für die Publikation des Nettoinven-
tarwertes des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für 
Mitteilungen an die Anleger einschliesslich 
der Übersetzungskosten, welche nicht ei-
nem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzu-
schreiben sind; 

f) Kosten für den Druck juristischer Doku-
mente sowie Jahres- und Halbjahresbe-
richte des Umbrella-Fonds bzw. der Teil-
vermögen; 

g) Kosten für eine allfällige Eintragung des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 
bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, 
namentlich von der ausländischen Auf-
sichtsbehörde erhobene Kommissionen, 
Übersetzungskosten sowie die Entschädi-
gung des Vertreters oder der Zahlstelle im 
Ausland; 

h) Kosten im Zusammenhang mit der Aus-
übung von Stimmrechten oder Gläubiger-
rechten durch den Umbrella-Fonds bzw. 
die Teilvermögen, einschliesslich der Ho-
norarkosten für externe Berater; 

i) Kosten und Honorare im Zusammenhang 
mit im Namen des Umbrella-Fonds einge-
tragenem geistigen Eigentum oder mit 
Nutzungsrechten des Umbrella-Fonds 
bzw. der Teilvermögen; 

j) alle Kosten, die durch die Ergreifung aus-
serordentlicher Schritte zur Wahrung der 
Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, 
den Vermögensverwalter kollektiver Kapi-
talanlagen oder die Depotbank verursacht 
werden. 

3. Zusätzlich tragen die Teilvermögen sämtliche, 
aus der Verwaltung des Vermögens der Teil-
vermögen erwachsenden Nebenkosten für den 
An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme 
Courtagen, Kommissionen, Abgaben). Diese 
Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. 
Verkaufswert der betreffenden Anlagen ver-
rechnet. 

4. Die Fondsleitung und deren Beauftragte kön-
nen gemäss den Bestimmungen im Prospekt 
Retrozessionen zur Entschädigung der Ver-
triebstätigkeit von Fondsanteilen bezahlen und 
Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, 
dem Umbrella-Fonds belasteten Gebühren und 
Kosten zu reduzieren, gewähren. 

5. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in 
die investiert wird, darf unter Berücksichtigung 
von allfälligen Retrozessionen und Rabatten 
höchstens 2.50% p.a. betragen. Im Jahresbe-
richt ist der maximale Satz der Verwaltungs-
kommissionen der Zielfonds, in die investiert 
wird, unter Berücksichtigung von allfälligen 
Retrozessionen und Rabatten anzugeben. 

6. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kol-
lektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder 
mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der sie durch ge-
meinsame Verwaltung oder Beherrschung  
oder durch eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist ("verbundene 
Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder 
Rücknahmekommissionen der verbundenen 
Zielfonds nicht dem Umbrella-Fonds belasten.  

7. Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilver-
mögen belastet werden, dem eine bestimmte 
Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig 
einem Teilvermögen zugeordnet werden kön-
nen, werden den einzelnen Teilvermögen im 
Verhältnis zum Fondsvermögen belastet. 

VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 
 
§20 Rechenschaftsablage 
1. Die Rechnungseinheit der einzelnen Teilver-

mögen ist der Schweizer Franken (CHF).  

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. August 
bis zum 31. Juli. 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss 
des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fonds-
leitung einen geprüften Jahresbericht des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der 
ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffent-
licht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht 
des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 
Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 

§21  Prüfung 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und 
die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen 
Vorschriften wie auch die Standesregeln der Swiss 
Funds & Asset Management Association SFAMA 
eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesell-
schaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint 
im Jahresbericht. 

VII. Verwendung des Erfolges 
 
§22  
1. Der Nettoertrag der Anteile aller Teilvermögen 

mit ausschüttenden Anteilsklassen wird jährlich 
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spätestens innerhalb von vier Monaten nach 
Abschluss des Rechnungsjahres in der ent-
sprechenden Rechnungseinheit an die Anleger 
ausgeschüttet. 

Die Fondsleitung kann bei ausschüttenden An-
teilsklassen zusätzlich Zwischenausschüttun-
gen aus den Erträgen vornehmen. 

Bis zu 30% des Nettoertrages des Teilvermö-
gens können auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. Auf eine Ausschüttung kann verzichtet 
und der gesamte Nettoertrag kann auf neue 
Rechnung vorgetragen werden, wenn 

– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjah-
res und die vorgetragenen Erträge aus frühe-
ren Rechnungsjahren des Teilvermögens 
weniger als 1% des Nettoinventarwertes des 
Teilvermögens beträgt, und 

– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjah-
res und die vorgetragenen Erträge aus frühe-
ren Rechnungsjahren des Teilvermögens 
weniger als 1 CHF beträgt. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusse-
rung von Sachen und Rechten können von der 
Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wieder-
anlage zurückbehalten werden. 

VIII. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen  
 

§23  
1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. 

der Teilvermögen ist das im Prospekt genann-
te elektronische Medium. Der Wechsel eines 
Publikationsorgans ist im Publikationsorgan 
anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere 
Zusammenfassungen wesentlicher Änderun-
gen des Fondsvertrags unter Hinweis auf die 
Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut 
kostenlos bezogen werden können, der Wech-
sel der Fondsleitung und/oder der Depotbank, 
die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung 
von Anteilsklassen sowie die Auflösung einzel-
ner Teilvermögen veröffentlicht. Änderungen, 
die von Gesetzes wegen erforderlich sind, wel-
che die Rechte der Anleger nicht berühren  
oder die ausschliesslich formeller Natur sind, 
können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von der Publikationspflicht ausgenommen 
werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilver-
mögen die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis 
"exklusive Kommissionen" aller Anteilsklassen 
bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Antei-
len auf der elektronischen Plattform der Swiss 

Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Die 
Preise werden mindestens zweimal im Monat 
publiziert. Die Wochen und Wochentage, an 
denen die Publikation stattfindet, werden im 
Prospekt festgelegt. 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 
die wesentlichen Informationen für die Anlege-
rinnen und Anleger sowie die jeweiligen Jah-
res- und Halbjahresberichte können bei der 
Fondsleitung, der Depotbank und bei allen 
Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

IX. Umstrukturierung und Auflösung  
 
§24 Vereinigung 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der 

Depotbank einzelne Teilvermögen mit anderen 
Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds 
vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der 
Vereinigung die Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten des bzw. der zu übertragenden Teil-
vermögen bzw. Anlagefonds auf das über-
nehmende Teilvermögen bzw. auf den über-
nehmenden Anlagefonds überträgt. Die Anle-
ger des übertragenden Teilvermögens bzw. 
Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmen-
den Teilvermögen bzw. Anlagefonds in ent-
sprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Ver-
einigung wird das übertragende Teilvermögen 
bzw. der übertragende Anlagefonds ohne Li-
quidation aufgelöst und der Fondsvertrag des 
übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlage-
fonds gilt auch für das übertragende Teilver-
mögen bzw. den übertragenden Anlagefonds. 

2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur 
vereinigt werden, sofern: 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies 
vorsehen; 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwal-
tet werden; 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüg-
lich folgender Bestimmungen grundsätz-
lich übereinstimmen: 

– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die 
Risikoverteilung sowie die mit der Anlage 
verbundenen Risiken, 

– die Verwendung des Nettoertrages und der 
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von 
Sachen und Rechten, 

– die Art, die Höhe und die Berechnung aller 
Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknah-
mekommissionen sowie die Nebenkosten 
für den An- und Verkauf von Anlagen (Cour-
tagen, Gebühren, Abgaben), die dem 
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Fondsvermögen oder den Anlegern belastet 
werden dürfen, 

– die Rücknahmebedingungen, 

– die Laufzeit des Vertrages und die Voraus-
setzungen der Auflösung; 

d) am gleichen Tag die Vermögen der betei-
ligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds be-
wertet, das Umtauschverhältnis berechnet 
und die Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten übernommen werden; 

e) weder den Teilvermögen bzw. Anlage-
fonds noch den Anlegern daraus Kosten 
erwachsen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 
des § 19 Ziff. 2 Bst. a), c) und d). 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als 
einen Tag in Anspruch nimmt, kann die Auf-
sichtsbehörde einen befristeten Aufschub der 
Rückzahlung der Anteile der beteiligten Teil-
vermögen bzw. Anlagefonds bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat 
vor der geplanten Veröffentlichung die beab-
sichtigten Änderungen des Fondsvertrags so-
wie die beabsichtigte Vereinigung zusammen 
mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehör-
de zur Überprüfung vor. Der Vereinigungsplan 
enthält Angaben zu den Gründen der Vereini-
gung, zur Anlagepolitik der beteiligten Teilver-
mögen bzw. Anlagefonds und den allfälligen 
Unterschieden zwischen dem übernehmenden 
und dem übertragenden Teilvermögen bzw. 
Anlagefonds, zur Berechnung des Umtausch-
verhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in 
den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen 
für die Teilvermögen bzw. Anlagefonds sowie 
die Stellungnahme der zuständigen kol-
lektivanlagerechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten 
Änderungen des Fondsvertrags nach § 23 Ziff. 
2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und de-
ren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereini-
gungsplan mindestens zwei Monate vor dem 
von ihr festgelegten Stichtag im Publikations-
organ der beteiligten Teilvermögen bzw. Anla-
gefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf 
hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 
30 Tagen seit der letzten Publikation Einwen-
dungen gegen die beabsichtigten Änderungen 
des Fondsvertrags erheben oder die Rückzah-
lung ihrer Anteile in bar verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die 
ordnungsgemässe Durchführung der Vereini-
gung und äussert sich dazu in einem Bericht 

zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichts-
behörde.  

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde 
den Abschluss der Vereinigung und publiziert 
den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung 
der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen 
Durchführung sowie das Umtauschverhältnis 
ohne Verzug im Publikationsorgan der beteilig-
ten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im 
nächsten Jahresbericht des übernehmenden 
Teilvermögens bzw. Anlagefonds und im allfäl-
lig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. 
Für das übertragende Teilvermögen bzw. für 
den übertragenden Anlagefonds ist ein geprüf-
ter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Ver-
einigung nicht auf den ordentlichen Jahresab-
schluss fällt. 

§25 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung 
1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte 

Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können 
die Auflösung einzelner Teilvermögen durch 
Kündigung des Fondsvertrages mit einer ein-
monatigen Kündigungsfrist herbeiführen. 

3. Die einzelnen Teilvermögen können durch 
Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst 
werden, insbesondere wenn ein Teilvermögen 
spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, 
durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der De-
potbank und der Fondsleitung erstreckten Frist 
nicht über ein Nettovermögen von mindestens 
5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegen-
wert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die 
Auflösung unverzüglich bekannt und veröffent-
licht sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages 
darf die Fondsleitung die betroffenen Teilver-
mögen unverzüglich liquidieren. Hat die Auf-
sichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermö-
gens verfügt, so muss dieses unverzüglich li-
quidiert werden. Die Auszahlung des Liquida-
tionserlöses an die Anleger ist der Depotbank 
übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit 
beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen 
ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung 
muss die Fondsleitung die Bewilligung der 
Aufsichtsbehörde einholen. 
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X. Änderung des Fondvertrags 
 
§26  
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert wer-
den, oder besteht die Absicht, Anteilsklassen zu 
vereinigen oder die Fondsleitung oder die Depot-
bank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglich-
keit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen seit 
der letzten entsprechenden Publikation Einwen-
dungen zu erheben. In der Publikation informiert 
die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche 
Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die 
Feststellung der Gesetzeskonformität durch die 
FINMA erstrecken. Bei einer Änderung des Fonds-
vertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) 
können die Anleger überdies unter Beachtung der 
vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in 
bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle ge-
mäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde von der Publikationspflicht ausge-
nommen sind. 

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
§27  
1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teil-

vermögen unterstehen schweizerischem 
Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über 
die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 
2006, der Verordnung über die kollektiven Ka-
pitalanlagen vom 22. November 2006 sowie 
der Verordnung der FINMA über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondslei-
tung. 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die 
deutsche Fassung massgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt denjeni-
gen vom 14. Dezember 2017. 

4. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 1. Feb-
ruar 2019 in Kraft. 

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft 
die FINMA ausschliesslich die Bestimmungen 
nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a–g KKV und stellt 
deren Gesetzeskonformität fest. 

 
Die Fondsleitung: 
Vontobel Fonds Services AG, Zürich 

Die Depotbank: 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-
Alzette, Zweigniederlassung Zürich 


